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1. Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 19. Juni 2020 hat der Bundesrat – im Zuge der Rückkehr von der 
ausserordentlichen in die besondere Lage – die COVID-19-Verordnung 2 vom 
13. März zweigeteilt und die weiterhin geltenden Massnahmen wie folgt strukturiert:  

 Die vorliegend erläuterte Verordnung über Massnahmen in der besonderen 
Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung beson-
dere Lage; SR 818.101.26) stützt sich auf Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a und 
b EpG. Sie regelt die Massnahmen gegenüber Personen, Massnahmen betref-
fend öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe sowie Veranstaltungen, 
Massnahmen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die 
Meldepflicht der Kantone betreffend die Kapazitäten in der Gesundheitsversor-
gung. 

 Die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Co-
vid-19-Verordnung 3; SR 818.101.24) stützt sich auf die Artikel 3 und 8 des 
Covid-19-Gesetzes vom 25. September 2020. Sie regelt die Aufrechterhaltung 
der Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung, Einschränkungen beim Grenz-
übertritt sowie bei der Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die 
Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern, einzelne Aspekte der Ge-
sundheitsversorgung (Kapazitäten der Spitäler und Kliniken zur Behandlung 
von Covid-19-Patientinnen und Patienten, die Übernahme der Kosten für mo-
lekulargenetische und serologische Analysen betr. Covid-19) sowie die Mög-
lichkeit der Durchführung der Versammlung von Gesellschaften auf schriftli-
chem Weg oder in elektronischer Form bzw. mittels Stimmrechtvertreter. 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Covid-19-Verordnung besondere 
Lage in der Fassung vom 18. Januar 2021.  

 
2.   Erläuterungen im Einzelnen 

2.1 Allgemeine Bestimmungen (1. Abschnitt) 

Artikel 1 

Gegenstand der vorliegenden Verordnung ist gemäss Absatz 1 die Anordnung von 
Massnahmen gegenüber der Bevölkerung, Organisationen und Institutionen sowie 
den Kantonen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.  
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Die Massnahmen bezwecken gemäss Absatz 2 einerseits, die Verbreitung des 
Coronavirus (Covid-19) in präventiver Weise zu verhindern (beispielsweise durch das 
Einhalten von Abstand zwischen Personen oder das Tragen von Schutzmasken), 
und andererseits Übertragungsketten zu unterbrechen (insb. durch die Identifizierung 
von Personen, die mit infizierten Personen in Kontakt waren [Contact Tracing]) und 
eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.  

 

Artikel 2 

Diese Bestimmung enthält die Feststellung, dass die Kantone im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten nach wie vor Regelungen erlassen dürfen, sofern diese Verordnung 
keine spezifischen Vorgaben macht. Diese Kompetenzen sind vor dem Hintergrund, 
dass den Kantonen im Rahmen der besonderen Lage wieder die Hauptverantwor-
tung zukommt, zu verstehen. Die vorliegende Bestimmung steht insbesondere der 
Anordnung von Vollzugsmassnahmen nach Artikel 40 EpG nicht entgegen. Zum 
Handlungsspielraum der Kantone in Bereichen, in denen die vorliegende Verordnung 
Massnahmen vorsieht, ist zudem auf die Artikel 7 und 8 zu verweisen. 

 

2.2 Massnahmen gegenüber Personen (2. Abschnitt) 

Artikel 3 

Diese Bestimmung hält fest, welche Grundregeln die Bevölkerung bzw. Privatperso-
nen in ihrem täglichen Leben zu beachten haben. Hierzu verweist sie auf die entspre-
chenden Empfehlungen bzw. Hygiene- und Verhaltensregeln, die das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) gestützt auf Artikel 9 Absatz 3 EpG seit Beginn der Corona-Epide-
mie erlassen, aktualisiert und auf seiner Website veröffentlicht hat. Darin enthalten 
sind Regeln zum Abstand halten, zum Tragen von Masken, zum gründlichen Hände-
waschen, zur Vermeidung von Händeschütteln oder zum Niesen und Husten. Die Re-
geln werden der Bevölkerung zudem auf den mittlerweile allseits bekannten Plakaten 
bildlich und mit kurzen Texten vermittelt.  

 

Artikel 3a 

Gemäss Absatz 1 sind Reisende in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs dazu ver-
pflichtet, eine Gesichtsmaske zu tragen. Die Pflicht gilt nicht beim Verzehr eines klei-
nen Picknicks im Fahrzeug. Bei grenzüberschreitenden Verkehrsmitteln gilt die 
Pflicht – ausländische Regelungen für das jeweilige Staatsgebiet vorbehalten – ab 
der Grenze im Inland. 

Als Gesichtsmasken im Sinne dieser Bestimmung gelten Atemschutzmasken, Hygie-
nemasken sowie auch Textilmasken, die eine hinreichende, Dritte schützende Wir-
kung haben. Primär werden zertifizierte bzw. konforme Masken empfohlen. Textil-
masken, welche die Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task 
Force erfüllen, sind gegenüber andern Textilmasken, speziell Eigenanfertigungen, zu 
favorisieren. Schals oder andere unspezifische Textilien sind keine Gesichtsmasken. 

Von der Pflicht ausgenommen sind zum einen Kinder bis zu ihrem 12. Geburtstag 
(Bst. a). Diese Ausnahme erscheint sinnvoll vor dem Hintergrund, dass nach aktuel-
lem Wissensstand bei dieser Altersgruppe sowohl das Risiko, dass andere Personen 
durch sie angesteckt werden, als auch das Risiko für einen symptomatischen Krank-
heitsverlauf sehr gering sind. Weil sich zudem diese Kinder auch in der Freizeit und 
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der Schule sehr nahe kommen, ohne eine Gesichtsmaske zu tragen, erscheint bei 
ihnen eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr nicht gerechtfertigt. 

Zum andern sind Personen von der Maskenpflicht ausgenommen, die nachweisen 
können (bspw. mittels Arztzeugnis), dass sie aus besonderen Gründen keine Ge-
sichtsmaske tragen können (Bst. b). Dabei kann es sich namentlich um medizinische 
Gründe handeln (Gesichtsverletzungen, hohe Atemnot, Angstzustand beim Tragen 
einer Gesichtsmaske, Menschen mit bestimmten Behinderungen, für die das Tragen 
einer Maske nicht zumutbar oder in der Praxis – beispielsweise wegen motorischen 
Einschränkungen – nicht umsetzbar ist etc.). Für den Nachweis medizinischer 
Gründe ist ein Attest einer Person erforderlich, die nach dem Medizinalberufegesetz1 
oder dem Psychologieberufegesetz2 (nur Psychotherapeuten, keine Psychologen) 
zur Berufsausübung ein eigener fachlicher Verantwortung befugt ist, und bei der die 
von der Maskenpflicht befreite Person in Behandlung ist. Bei Behinderungen, die 
dem Tragen einer Maske offensichtlich entgegenstehen (z.B. fehlende oder stark ein-
geschränkte Motorik der Arme oder des Oberkörpers) muss kein Attest vorgewiesen 
werden. 

Zu Zwecken einer erforderlichen Kommunikation mit Menschen mit einer Behinde-
rung (z.B. Hörbehinderung, kognitive Beeinträchtigung, Beeinträchtigung der Auf-
merksamkeit) können insbesondere das Personal oder Begleitpersonen die Maske 
selbstverständlich abnehmen. Als Beispiel für nicht medizinische Gründe kann der 
Fall eines selbstständig tätigen Handwerkers aufgeführt werden, wenn bei dessen 
Tätigkeit aus Sicherheitsgründen oder aufgrund der Art der Tätigkeit keine Maske ge-
tragen werden kann (in Analogie zu Art. 10 Abs. 1bis Bst. b betr. Arbeitnehmende). 
Unzureichend sind hingegen Selbstdeklarationen von betroffenen Personen ohne 
Angabe eines einschlägigen besonderen Grundes im Sinne der vorliegenden Bestim-
mung. 

Die Pflicht zum Tragen der Gesichtsmaske obliegt jeder einzelnen Person und wird 
sowohl vom Bund als auch von den Kantonen und den Transportunternehmen aktiv 
kommuniziert. Im Rahmen des Vollzugs können sowohl die Fahrzeugführer als auch 
das weitere Personal im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Pflicht 
beitragen. Denkbar ist beispielsweise, dass ein Busschauffeur, der erkennt, dass ein-
zelne Personen keine Gesichtsmaske tragen, mittels Durchsage auf die Pflicht zum 
Tragen der Maske hinweist und die Abfahrt einen Moment verzögert, um den be-
troffenen Personen die Möglichkeit zu geben, eine Maske anzuziehen. Das mit der 
Kontrolle von Fahrausweisen beauftragte Personal kann Personen ohne Maske dazu 
auffordern, bei der nächsten Haltestelle auszusteigen. Weitergehende Kompetenzen 
haben die Sicherheitsorgane gemäss Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der 
Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (BGST, SR 745.2), d.h. der Sicher-
heitsdienst und die Transportpolizei. Diese haben u.a. die Aufgabe, für die Beach-
tung der Transport- und Benützungsvorschriften zu sorgen (Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
BGST). Sie können Personen, die sich vorschriftswidrig verhalten, anhalten, kontrol-
lieren und wegweisen (Art. 4 Abs. 1 Bst. b BGST). Wer Anordnungen dieser Perso-
nen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft; ebenfalls anwendbar ist die Strafbestim-
mung in Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe j EpG. Die Verfolgung und Beurteilung sol-
cher Verstösse ist Sache der Kantone (Art. 9 BGST sowie Art. 84 Abs. 1 EpG). Eine 
spezifische Ordnungsbusse ist hingegen nicht vorgesehen. 

                                                      
1  SR 811.11 
2  SR 935.81 
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Die Fahrzeuge, in denen die Pflicht zum Maskentragen gilt, werden in Absatz 1 nur 
beispielhaft aufgezählt (Züge, Trams, Busse, Schiffe, Luftfahrzeuge und Seilbahnen). 
Absatz 2 klärt, was alles unter diesen Begriff fällt. Es handelt sich dabei gemäss 
Buchstabe a um die zur Personenbeförderung genutzten Fahrzeuge von Unterneh-
men mit einer Konzession nach Artikel 6 oder einer Bewilligung nach den Artikeln 7 
oder 8 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 (PBG, SR 745.1). 
Das PBG regelt die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung auf Ei-
senbahnen, auf der Strasse und auf dem Wasser, sowie mit Seilbahnen, Aufzügen 
und anderen spurgeführten Transportmitteln (Art. 1 Abs. 2 PBG). In den für diese 
Personenbeförderung genutzten Fahrzeugen gilt demnach die Pflicht zum Tragen ei-
ner Gesichtsmaske; dies gilt bei Schiffen auch auf dem Deck im Freien. Als Fahr-
zeuge gelten in diesem Sinne insbesondere auch Kabinen touristischer Transportan-
lagen (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. b PBG). Erfasst sind auch Skilifte und Sesselbahnen. 

Buchstabe b umschreibt die Maskenflicht in Luftfahrzeugen. Diese gilt für Luftfahr-
zeuge von Unternehmen mit einer Betriebsbewilligung nach Artikel 27 oder 29 des 
Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 1948. Damit gilt sie für alle internationalen 
Flüge, die Schweizer Flughäfen anfliegen oder von Schweizer Flughäfen starten 
(inkl. allen Flügen innerhalb der Schweiz), unabhängig vom überflogenen Staatsge-
biet oder davon, wo die Fluggesellschaft ihren Sitz hat. Soweit für diese Flüge bzw. 
die in- und ausländischen Unternehmen, welche mit Luftfahrzeugen gewerbsmässig 
Personen befördern, gestützt auf die genannten Artikel des Luftfahrtgesetzes eine 
Bewilligung des BAZL notwendig ist, kann die Verpflichtung ohne weiteres durchge-
setzt werden. Die Beschränkung auf Luftfahrzeuge, die im Linien- und Charterver-
kehr eingesetzt werden, ist notwendig, weil ansonsten auch bei Rundflügen im Rah-
men eines gewerbsmässigen Flugbetriebes eine Maskenpflicht bestehen würde. Sol-
che Flüge gehören aber nicht zum öffentlichen Verkehr, wie er in Artikel 3a umschrie-
ben wird. 

 

Artikel 3b 

Absatz 1: Diese Bestimmung enthält eine schweizweite Maskentragpflicht in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben 
sowie in allen Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs. 

Reisende in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs wie Zügen, Strassenbahnen, Bus-
sen, Schiffen, Luftfahrzeugen und Seilbahnen müssen bereits gestützt auf Art. 3a Abs. 
1 eine Gesichtsmaske tragen. Die vorliegende Bestimmung weitet diese Pflicht aus 
auf Personen, die sich auf Perrons und in weiteren Wartebereichen für Bahn, Tram 
und Bus (z.B. Perrons, Tram- und Bushaltestellen) befinden oder sich in Bahnhöfen, 
Flughäfen oder in anderen Zugangsbereichen (z.B. Seilbahnstationen) des öffentli-
chen Verkehrs aufhalten. Die Maskentragpflicht gilt sowohl in Innenräumen als auch 
in Aussenräumen der genannten Warte und Zugangsbereiche. 

Zudem gilt eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Als öf-
fentlich zugängliche «Innenräume» gelten solche, die in öffentlich zugänglichen Ein-
richtungen und Betrieben für das Publikum offen sind. Darunter fallen insbesondere 
Verkaufslokale (wie Geschäfte und Einkaufszentren, Messehallen), Dienstleistungs-
betriebe (wie Publikumsbereiche in Banken und Poststellen, Reisebüros, Werkstatt- 
und Reparaturbetriebe für Velos), Hotel- und Beherbergungsbetriebe mit Ausnahme 
der einzelnen Gästezimmer, Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen oder öffentlich 
zugängliche Bereiche von Pflegeheimen und Spitälern, Kirchen und weitere religiöse 
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Einrichtungen, soziale Einrichtungen, Beratungsstellen und Quartier- und Jugend-
räume. Ebenso gilt eine Maskentragpflicht in jenen Teilen der öffentlichen Verwaltung, 
die dem Publikum zugänglich sind, also in erster Linie Bereiche mit einem Schalterbe-
trieb. Aber auch in Verwaltungsgebäuden, in denen Bürgerinnen und Bürger auf Ter-
min hin empfangen werden (z.B. Sozialdienste oder Gerichte), muss im allgemein zu-
gänglichen Bereich eine Maske getragen werden. Schliesslich gilt die Maskentrag-
pflicht auch für Innenräume, in denen Parlamente oder Gemeindeversammlungen ta-
gen, sofern diese Innenräume auch für das Publikum zugänglich sind. 

Ebenfalls erfasst werden Aussenbereiche von Einrichtungen und Betrieben, insb. 
Märkte.  

Als Gesichtsmasken gelten, gleich wie bei Artikel 3a (Fahrzeuge des öffentlichen Ver-
kehrs) Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie auch Textilmasken, die eine hinrei-
chende, Dritte schützende Wirkung entfalten. Schals oder andere unspezifische Tex-
tilien stellen keine Gesichtsmaske im Sinne der vorliegenden Bestimmung dar. 

Absatz 2: Ausnahmen sind für folgende Personen vorgesehen: 

- Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sowie Personen, die nachweisen können, dass 
sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmas-
ken tragen können (vgl. Art. 3a Absatz 1). 

- Eine Ausnahme gilt auch in Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung. Das permanente Tragen von Masken in der Betreuung insbesondere von 
kleinen Kindern erscheint nicht als adäquat. Kinder unter 12 Jahren sind bereits 
durch die diesbezügliche generelle Ausnahmebestimmung ausgenommen. 
Auch für die weiteren Personen soll in den Kitas das Tragen von Masken ge-
mäss den erstellten Schutzkonzepten erfolgen, also in besonderen Situationen 
oder aufgrund der einzelnen örtlichen Begebenheiten. Für Betreuungsfachper-
sonen ist das Tragen einer Gesichtsmaske durchaus denkbar, ist im Einzelnen 
aber im Schutzkonzept vorzusehen. Es kann diesbezüglich auf die Empfehlun-
gen des Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) zum Maskentragen 
hingewiesen werden. 

- Gäste in den einzelnen noch offenen Restaurationsbetrieben (Hotelrestaurants, 
Betriebskantinen), die namentlich zwecks Konsumation an einem Tisch sitzen 
müssen. Abstandsregeln oder Abschrankungen gewährleisten hier den notwen-
digen Schutz. Wenn sich der Gast auf dem Weg zum Tisch bzw. Konsumation-
sort befindet oder beispielsweise ein Buffet oder die Sanitärräume aufsucht, be-
steht die Maskentragpflicht. 

- Wer als Patientin oder Patient bzw. als Kundin oder Kunde eine Dienstleistung 
im Gesichtsbereich, etwa einer Zahnärztin, eines Dentalhygienikers, oder einer 
Kosmetikerin in Anspruch nimmt, ist selbstverständlich ebenfalls von der Mas-
kentragpflicht befreit. Es sind dabei seitens der Fachpersonen geeignete 
Schutzmassnahmen vorzusehen. 

- Auftretende Personen, namentlich Rednerinnen und Redner, beispielsweise an 
Gemeindeversammlungen oder Tagungen. Auch Akteuren in Gottesdiensten 
und religiösen Feiern ist das Tragen einer Maske gegebenenfalls für bestimmte 
Handlungen teilweise nicht möglich; auch hier besteht eine Ausnahme von der 
Maskenpflicht. Künstlerinnen und Künstler und Sportlerinnen und Sportler sind 
ebenfalls von der Maskenpflicht ausgenommen. Für sie gelten die spezifischen 
Maskentragvorschriften gemäss den Artikeln 6e und 6f. Bei all diesen Konstella-
tionen sind geeignete Schutzvorkehren vorzusehen. 
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Die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und weiteres Personal, die in öffentlich zugänglichen Innen- und Aussenräumen 
einer Einrichtung oder eines Betriebs tätig sind, und für die bisher Schutzvorrichtungen 
wie grossflächige Kunststoff- oder Glasscheiben installiert wurden. Vgl. zum Arbeits-
bereich Artikel 10. 

Wie im öffentlichen Verkehr kann das Tragen der Gesichtsmaske kurzzeitig unterbro-
chen werden, ohne dass dies explizit normiert werden muss. So kann selbstverständ-
lich die Konsumation eines Getränks oder anderen Lebensmittels ohne Maske erfol-
gen, dies aber nur für die für die Konsumation erforderliche Zeit. Gleiches gilt, wenn 
das gesamte Gesicht kurzzeitig zu Sicherheits- und Identifikationszwecken erkennbar 
sein muss (Banken, Eintrittskontrolle in Lokalen). 

 

Artikel 3c 

Absatz 1: Menschenansammlungen von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum 
sind verboten. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass private Anlässe spon-
tan in den öffentlichen Raum verlagert werden. 

Menschenansammlungen im öffentlichen Raum sind von Veranstaltungen zu unter-
scheiden: Letztere zeichnen sich entsprechend der geltenden Regelung zu Artikel 4 
und 6 dadurch aus, als dass es sich um einen zeitlich begrenzten, in einem definierten 
Raum oder Perimeter stattfindenden und geplanten öffentlichen oder privaten Anlass 
handelt, der, findet er im öffentlichen Raum statt, zudem mit dessen Sondernutzung 
einhergeht (vgl. für weitere Abgrenzungskriterien die Erläuterungen zu Art. 6). Dem-
gegenüber sind Menschenansammlungen in aller Regel nicht geplant oder organisiert, 
sondern ergeben sich spontan bzw. auf losen Kontakt hin und haben keinen bestimm-
ten Ablauf. Eine im öffentlichen Raum durchgeführte Feuerwehrübung beispielsweise 
ist keine Menschenansammlung. Gleiches gilt für Familienanlässe wie Geburtstags- 
oder Weihnachtsfeiern im Wald oder in einem Park, oder für Gemeinde- oder Verein-
sanlässe an solchen Örtlichkeiten (vgl. aber das Veranstaltungsverbot und die Aus-
nahmen davon, Art. 6). 

Die Schutzkonzepte für Veranstaltungen müssen auch die Besucherflüsse bei den Zu-
gängen erfassen. Derartige Ansammlungen sind – ebenso wie Menschenansammlun-
gen an Haltestellen und in Wartebereichen des öffentlichen Verkehrs – nicht vom hier 
vorliegenden Verbot betroffen.  

Bei Ansammlungen mit bis zu 5 Personen gelten die Empfehlungen des BAG betref-
fend Abstand und, kann dieser nicht eingehalten werden, betreffend das Tragen einer 
Gesichtsmaske. Eine Maskentragpflicht besteht zudem generell auch in belebten 
Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen (vgl. Abs. 2). 

Zu beachten ist, dass im öffentlichen Raum aufgrund staatspolitischer und grundrecht-
licher Überlegungen die Sonderregelung für politische und zivilgesellschaftliche Kund-
gebungen und für Unterschriftensammlungen nach Artikel 6c bestehen. Bei Kundge-
bungen handelt es sich zudem um Veranstaltungen im beschriebenen Sinne. 

Es ist entsprechend der üblichen Vollzugsregelung Aufgabe der Kantone, die Einhal-
tung des Verbots bzw. der Vorgaben betreffend Menschenansammlungen zu überwa-
chen und mit verhältnismässigen Interventionen durchzusetzen. Im Gegensatz zur 
ausserordentlichen Lage im Frühling 2020 ist es aktuell nicht möglich, Ordnungsbus-
sen bei Nichteinhaltung der Vorgaben zu verhängen; anwendbar ist unter Beachtung 



    

   7/36 

 

 

des Opportunitätsprinzips das Strafverfahren gemäss Strafprozessordnung betreffend 
Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe j EpG. 

Absatz 2: Jede Person muss in bestimmten Bereichen im öffentlichen Raum eine Ge-
sichtsmaske tragen. Dazu gehören belebte Fussgängerbereiche von urbanen Zentren 
und Dorfkernen sowie von Wintersportorten. Hintergrund dieser Regelung ist, dass in 
diesen Bereichen regelmässig mit vielen Menschen zu rechnen ist, was die Einhaltung 
des Abstands oftmals verunmöglicht. Da nur Fussgängerbereiche in Siedlungszentren 
erfasst sind, muss z.B. auf dem Trottoir eines peripheren einzelnen Ladens nicht zwin-
gend eine Maske getragen werden. Eine Maskentragpflicht besteht jedoch unabhängig 
von der Örtlichkeit im öffentlichen Raum, sobald es zu einer Konzentration von Perso-
nen kommt, bei welcher der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann (z.B. 
stark frequentierten Trottoirs, Plätze und Parkanlagen). Von einer solchen Konzentra-
tion kann beim Spaziergang im Wald und ähnlichem nicht ausgegangen werden. Auch 
diesbezüglich sind die zuständigen Ordnungskräfte gehalten, den Vollzug im Lichte 
des Verhältnismässigkeitsprinzips primär mittels Hinweisen und Ermahnungen sicher-
zustellen (vgl. Ausführungen oben).  

Absatz 3: Die Ausnahmen nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe a und b (Ausnahme für 
Kinder vor dem 12. Geburtstag, sowie besondere, insb. medizinische Gründe) sind 
anwendbar. 

 

2.3 Massnahmen betreffend öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe 
sowie Veranstaltungen (3. Abschnitt) 

Artikel 4 

Die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts obliegt gemäss Ab-
satz 1 den einzelnen Betreibern sämtlicher öffentlich zugänglicher Einrichtungen, in-
klusive Bildungseinrichtungen, bzw. den Organisatoren der Aktivitäten und der ein-
zelnen noch zulässigen Veranstaltungen. Eine Aufzählung der betroffenen Einrich-
tungen und Betriebe, wie sie noch in Artikel 6a Absatz 1 der nunmehr abgelösten Co-
vid-19-Verordnung 2 enthalten war, erübrigt sich mittlerweile. Ohne ein umsetzungs-
bereites Schutzkonzept darf die Einrichtung der Öffentlichkeit nicht offenstehen bzw. 
dürfen die Aktivitäten und die Veranstaltung nicht durchgeführt werden. Die Schutz-
konzepte müssen die in den Verkaufs-, Dienstleistungs- oder Bildungörtlichkeiten o-
der am Veranstaltungsort anwesenden Personen einschliessen, so die Kundinnen 
und Kunden, Gäste, Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Auch die Personen, die in der Einrichtung bzw. an der Veranstaltung tätig 
sind, sind einzuschliessen; bezüglich der Arbeitnehmenden gilt die Spezialregel, 
dass hierfür die Vorgaben von Artikel 10 gelten; diese sind auf die Massnahmen im 
Schutzkonzept abzustimmen (vgl. Anhang Ziff. 1.2, Abs. 2). 

Die Schutzkonzepte müssen gemäss Absatz 2 Buchstabe a Massnahmen betreffend 
Hygiene und Abstand vorsehen und aufzeigen, welche der unterschiedlichen zur 
Verfügung stehenden Schutzmassnahmen im Einzelnen vor Ort zum Einsatz kom-
men. Dazu gehören beispielsweise die Gestaltung des Anmelde- und Eingangsbe-
reichs zur Gewährleistung der Abstandsvorgaben, die Beschränkung genutzter 
Dienstleistungsplätze und der Anzahl anwesender Personen, die Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln, die Periodizität der Reinigung und Desinfektion der Räumlich-
keiten, Einrichtungen und Gegenstände.  

Gemäss Absatz 2 Buchstabe b muss der Betreiber in seinen Schutzkonzepten Mass-
nahmen vorsehen, welche die Einhaltung der Maskentragpflicht gemäss Artikel 3b 
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gewährleisten, z.B. der Situation angepasste Kontrollen, adäquate Informationsta-
feln, Aufmerksamkeit des Personals im Zugangsbereich etc. Personen, die sich trotz 
Hinweisen und Ermahnungen nicht an die Maskentragpflicht halten, sind wegzuwei-
sen. 

Das Schutzkonzept muss zudem gemäss Absatz 2 Buchstabe c Massnahmen vorse-
hen, welche den Zugang zur Einrichtung, zum Betrieb oder zur Veranstaltung soweit 
beschränken, dass der erforderliche Abstand eingehalten wird. Ausgenommen sind 
Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs. Die Kapazitäten werden wie heute bereits 
vielerorts praktiziert beschränkt (vgl. Ziff. 3.1bis des Anhangs). Bei Sitzplatzreihen 
(z.B. in Kirchen) muss jeder 2. Sitzplatz freigehalten werden (Ausnahmen gelten für 
Familien).  

Absatz 2 Buchstabe d: Sind Personen anwesend, die von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Gesichtsmaske nach Artikel 3b Absatz 2 und den spezifischen Maskentragvor-
schriften nach Artikel 6e und 6f ausgenommen sind, so müssen entweder der erfor-
derliche Abstand eingehalten oder andere wirksame Schutzmassnahmen wie das 
Anbringen geeigneter Abschrankungen ergriffen werden. Ist dies aufgrund der Art 
der Aktivität oder wegen örtlicher Gegebenheiten nicht möglich, so muss die Erhe-
bung von Kontaktdaten der anwesenden Personen nach Artikel 5 vorgesehen wer-
den. Die Erhebung von Kontaktdaten dient dem Contact Tracing (Art. 33 EpG), ver-
hindert vor Ort keine Übertragungen und soll deshalb nicht prioritär zur Anwendung 
gelangen. Die vorgesehene Priorisierung der Massnahmen ergibt sich sowohl aus 
epidemiologischer Sicht (Ansteckungen sollen nach wie vor verhindert werden; «Vor-
beugen ist besser als Heilen» gilt auch hier, weshalb es besser ist, Abstand zu hal-
ten, als nachträglich ein Contact Tracing durchführen zu müssen), als auch aus 
rechtlicher Sicht (das Datenschutzrecht folgt dem Verhältnismässigkeitsprinzip: 
Wenn dank anderer Massnahmen auf die Bearbeitung von Personendaten verzichtet 
werden kann, dann soll dies auch gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass im Falle der Infektion einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers einer Veran-
staltung nicht nur die vor Ort erhobenen Daten bearbeitet werden müssen, sondern 
auch Daten all jener Personen, die mit den Teilnehmenden ausserhalb der Veran-
staltung in engem Kontakt waren). Die Erhebung von Kontaktdaten soll deshalb nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn weder die Einhaltung des Abstands noch die 
Ergreifung von Schutzmassnahmen möglich sind. Im Schutzkonzept ist deshalb der 
Grund für die Wahl dieses Vorgehens auszuweisen (vgl. Anhang Ziff. 1.3). Es gilt 
aber auch, dass sobald die Situation, in der die grundsätzlich geltende Abstandsregel 
nicht gewährleistet werden kann, beendet ist (nach Verlassen eines Veranstaltungs-
raums, Beginn der Pause, Ein- und Ausgangsbereich), die Abstandsregel wenn im-
mer möglich wieder vollumfänglich umzusetzen ist.  

Betreffend Schutzkonzepte für Anstalten des Freiheitsentzugs (Gefängnisse, Justiz-
vollzugsanstalten) wird empfohlen, diese an den einschlägigen Empfehlungen von 
internationalen Organisationen auszurichten, namentlich an den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Europarats. 

Gemäss Absatz 3 werden die Vorgaben zu den Schutzkonzepten im Anhang näher 
ausgeführt. Es kann an dieser Stelle auf die Erläuterungen zum Anhang verwiesen 
werden. Die Kompetenz zur Nachführung des Anhangs wird dem Eidgenössischen 
Departement des Innern (EDI) übertragen, welches die Nachführungen im Einver-
nehmen mit dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) vornimmt, entsprechend dem aktuellen Stand der Wissenschaften. 
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Die Ausgestaltung der Schutzkonzepte im Rahmen der rechtlichen Vorgaben liegt in 
der Eigenverantwortung von Betreibern von Einrichtungen und Organisatoren von 
Veranstaltungen. Die Vorgaben der Verordnung sind in den einzelnen Schutzkonzep-
ten an die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen. Dabei ist es sinnvoll, wenn 
Branchen- und Berufsverbände branchen- oder bereichsbezogene Grobkonzepte er-
arbeiten, auf die sich die einzelnen Betreiber und Organisatoren abstützen können.  

Absatz 4 hält fest, dass im Schutzkonzept eine Person bezeichnet werden muss, die 
für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den zuständigen Behörden 
verantwortlich ist. Dies erleichtert den zuständigen kantonalen Behörden die Umset-
zung ihrer Kontroll- und Vollzugsaufgaben (vgl. Art. 9).  

 

Artikel 5 

Absatz 1: Zum Zweck eines effizienten Contact Tracings ist es notwendig, dass die 
Kontaktdaten von Personen, die sich in einer Einrichtung oder an einer Veranstaltung 
in epidemiologisch relevanter Weise genähert haben, bei Bedarf für die zuständigen 
kantonalen Behörden verfügbar sind. 

Mit Blick auf das Contact Tracing ist festzuhalten, dass dieses – im Verhältnis zu an-
deren Massnahmen – erst als letzte Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist (vgl. die Er-
läuterungen zu Art. 4 Abs. 2 Bst. d).  

Die Teilnehmenden und Besucherinnen und Besucher müssen in jedem Falle vor-
gängig über die Datenerhebung und -verwendung informiert werden (Abs. 1). Von 
Familien und anderen untereinander bekannten Gruppen ist lediglich die Erhebung 
der Daten einer Person notwendig (vgl. Anhang Ziff. 4.5; z.B. in Hotelrestaurants die-
jenigen der reservierenden Person). Liegen die Daten bereits vor (insb. bei Bildungs-
einrichtungen oder privaten Anlässen), müssen die betroffenen Personen zumindest 
darüber informiert werden, dass sie gegebenenfalls für ein Contact Tracing verwen-
det werden. Die einzelnen zu erhebenden Daten sind im Anhang unter Ziffer 4 fest-
gelegt; je nach Bereichen sind dabei auch Sitzplatz-, Tisch- oder Sektorendaten oder 
die Aufenthaltszeit zu erheben. Bei der Erhebung ist darauf zu achten, dass die Ver-
traulichkeit der Personendaten gewährleistet ist (vgl. Anhang Ziff. 4.6). 

Festgelegt ist zudem die Verpflichtung des Organisators und des Betreibers, die 
Kontaktdaten zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger 
Personen der zuständigen kantonalen Stelle weiterzuleiten; dies darf einzig auf de-
ren Anfrage hin erfolgen, muss dann aber unverzüglich geschehen (Abs. 2). Die Kon-
taktdaten müssen in elektronischer Form weitergeleitet werden. Es ist deshalb sinn-
voll, wenn die Betreiber die Kontaktdaten der Gäste mittels digitaler Systeme erhe-
ben (mittels Reservationssystem oder Einträge vor Ort). Dabei ist sicherzustellen, 
dass der Datenschutz gewährleistet bleibt.   

Schliesslich wird explizit festgehalten, dass die eigens zu den genannten epidemiolo-
gischen Zwecken bestimmten Daten nicht zu weiteren Zwecken, etwa zu Marketing-
zwecken, verwendet werden dürfen (Abs. 3). Sie dürfen deshalb nur 14 Tage lang 
aufbewahrt und müssen anschliessend sofort gelöscht werden. Ausgenommen sind 
diejenigen Kontaktangaben, die aus Reservationssystemen oder Mitgliederlisten 
stammen und in deren bestimmungsgemässen Gebrauch die jeweiligen Personen 
explizit eingewilligt haben. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen gemäss 
Datenschutzgesetz (SR 235.1). 
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Artikel 5a 

Absatz 1: Der Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Disko-
theken und Tanzlokalen ist verboten. Der Begriff des Restaurations-, Club- oder Bar-
betriebs ist weit gefasst; er gilt für sämtliche öffentlichen Einrichtungen und Betriebe, 
die Speisen und Getränke zur direkten Konsumation abgeben. 

Absatz 2: Das Verbot gilt nicht für folgende Betriebe: 

- Bst. a: Betriebe, die Speisen und Getränke konsumationsbereit aufbereiten und 
als Take-away zum zeitnahen Verzehr anbieten, und Lieferdienste für Mahlzei-
ten. Das Schutzkonzept des Betreibers muss im Rahmen der ihm zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten Massnahmen vorsehen, um Menschenansamm-
lungen vor dem Betrieb zu verhindern. Dabei ist es unzulässig, im umliegenden 
Bereich Steh- oder Sitzgelegenheiten für die Konsumation einzurichten; erlaubt 
ist nur der Bezug der Speisen und Getränke. Vorhandene Toiletten dürfen den 
Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

- Bst. b und c: In Betriebskantinen dürfen ausschliesslich im betreffenden Betrieb 
arbeitende Personen und in Mensen der obligatorischen Schulen oder Tages-
strukturangeboten ausschliesslich Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen so-
wie die Angestellten der Schule verköstigt werden. Auch Mensen von Schulen 
der Sekundarstufe II dürfen unter der Bedingung, dass sie sich an die Vorgaben 
für die Betriebskantinen halten, weiterhin geöffnet bleiben. Die Beschränkung, 
wonach in Betriebskantinen ausschliesslich im betreffenden Betrieb arbeitende 
Personen und in Kantinen der obligatorischen Schulen ausschliesslich Schüle-
rinnen und Schüler und Lehrpersonen verköstigt werden dürfen, hängt damit 
zusammen, dass ein Contact-Tracing hier möglich ist, weil sich die Leute ken-
nen. Kommen Auswärtige dazu, ist dies nicht mehr gewährleistet.  

- Bst. d: Eine Ausnahme besteht ebenfalls für Restaurationsbetriebe einschliess-
lich von Bars, die lediglich für Hotelgäste zur Verfügung stehen. Darunter fallen 
auch hotelexterne Partnerrestaurants, die vom Hotel mangels eigenem Restau-
rant (Garni-Hotel) für die Verköstigung der eigenen Hotelgäste engagiert wer-
den. Vorausgesetzt ist, dass sich Partnerrestaurants in Gehdistanz des Garni-
Hotels befindet und ein schriftlicher Kooperationsvertrag vorliegt. Aufgrund der 
epidemiologischen Lage sollte eine zu starke Durchmischung dieser Hotelgäste 
in Partnerrestaurant auf ein Minimum beschränkt werden, weshalb nur eine 
stark begrenzte Anzahl von Kooperationen zulässig ist. Im Schutzkonzept ist 
darzulegen, auf welche Weise die entsprechende Kontrolle der Gäste erfolgen 
soll. Hotelbars dürfen ausschliesslich eigene Hotelgäste bedienen. Für Hotel-
restaurants und Partnerrestaurants gelten die bisherigen Regeln für Gastrono-
miebetriebe: es dürfen pro Tisch nur 4 Personen sitzen, wobei diese Einschrän-
kung nicht für Eltern mit ihren Kindern anwendbar ist; ebenso gilt, dass Speisen 
und Getränke nur sitzend konsumiert werden dürfen. Auch muss zwischen den 
Gästegruppen entweder der erforderliche Abstand von 1,5m eingehalten oder 
es müssen wirksame Abschrankungen angebracht werden. Schliesslich sind 
die Kontaktdaten von mindestens einem Gast pro Gästegruppe einschliesslich 
der Tischnummer zu erheben, so dass im Infektionsfall das Contact Tracing er-
möglicht wird. Die Begleitung des Essens oder des Apéros durch einen einzel-
nen Musiker oder eine einzelne Musikerin, welcher oder welche dezent im Hin-
tergrund spielt ist zulässig; Es liegt in der Verantwortung der Betriebe, alle dies-
bezüglichen Schutzmassnahmen wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass 
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aus einer Hintergrundmusik nicht eine aus epidemiologischer Sicht bedenkliche 
Menschenansammlung bzw. eine Nichteinhaltung der Abstands- und Hygiene-
massnahmen resultiert. 

Absatz 3 legt für diejenigen Gastronomiebetriebe, die gemäss Absatz 2 geöffnet sein 
dürfen, die Öffnungszeiten fest. Es gilt eine Sperrstunde von 23.00 Uhr. 
 

Art. 5b 

Angesichts des hohen Besuchersaufkommens in den Wintersportorten bildet die 
sorgfältige Regelung des Personenflusses eines der zentralen Elemente der Verhin-
derung von Ansteckungen (vgl. die Ausführungen zu Art. 5c Abs. 4 Bst. b). Das 
Schutzkonzept der Betreiber der Skigebiete kann nur einen Teil des Besucherstroms 
abdecken (insb. die Zugangsbereiche zu den Anlagen für die Personenbeförderung). 
Für die übrigen Bereiche des öffentlichen Raums haben deshalb jene Gemeinden mit 
Skigebieten, in denen sich zahlreiche Wintersportgäste aufhalten, die Aufgabe, ein 
entsprechendes Schutzkonzept zu erstellen, das insbesondere die Schnittstellen zu 
den Vorgaben des Schutzkonzepts des Betreibers regelt. Erreicht werden muss die 
Verhinderung von Menschenansammlungen und die Einhaltung der erforderlichen 
Abstände. Dabei stehen verschiedene Massnahmen im Vordergrund: 

- Bst. a: Die Öffnungszeiten der im Ort vorhandenen Einkaufsläden, Geschäfte 
und Restaurationsbetriebe (Take-away) sind in Absprache mit den Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführern sowie unter Berücksichtigung der bundes- 
und kantonalrechtlichen Vorgaben so abzusprechen, dass die Gäste verteilt 
über den ganzen Tag Gelegenheit haben, die Betriebe zu nutzen. An Orten, 
wo es bekanntermassen im öffentlichen Raum zu Warteschlangen kommt, die 
sich in den öffentlichen Raum ausdehnen, sind in diesen Wartezonen spezi-
elle Massnahmen vorzusehen, damit die Abstände eingehalten werden kön-
nen.   

- Bst. b: Von grösster Bedeutung ist die Lenkung des Personenflusses im Be-
reich der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und bei Parkplätzen. Besteht 
beispielsweise bereits eine lange Warteschlage vor der Talstation, können 
Personen, die mittels Individualverkehr anreisen und auf einem gemeindeeige-
nen Parkplatz parkieren, von Hilfspersonal der Gemeinde angewiesen wer-
den, auf dem Parkplatz zu warten und sich erst dann zur Station zu begeben, 
wenn die Helferinnen und Helfer hierfür grünes Licht geben. Auch hier ist eine 
Abstimmung mit dem Schutzkonzept des Betreibers des Skigebiets unerläss-
lich. 

- Bst. c: Die Gemeinden müssen in ihrem Schutzkonzept ausweisen, wo Covid-
19-Tests durchgeführt werden können. Die Gäste müssen darüber informiert 
werden, wo die Durchführung der Tests möglich ist. 

- Bst. d: Gerade die Lenkung der Besucherströme wird ohne zusätzliches Per-
sonal nicht möglich sein. Das Schutzkonzept muss aufzeigen, wo dieses zum 
Einsatz kommt und worin die einzelnen Aufgaben dieses Personals bestehen. 

 
Art. 5c 

Absatz 1 umschreibt den in verschiedenen Artikeln verwendeten Begriff des Skige-
biets. Darunter ist die Gesamtheit der Beförderungsanlagen eines Betreibers zu ver-
stehen, einschliesslich der zugehörigen Skipisten, Schlittelwege und anderen 
Schneesportanlagen.  
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In Absatz 2 wird eine Bewilligungspflicht für den Betrieb von Skigebieten festgelegt. 
Zuständig ist die vom Kanton bezeichnete Behörde. Erstreckt sich ein Gebiet über 
mehrere Kantone, wird eine Bewilligung eines jeden Kantons benötigt; letztere haben 
sich dabei zu koordinieren. 
Adressiert ist diese Pflicht an die Bergbahnbetreiber, wobei das Skigebiet sowohl die 
Beförderungsanlagen als auch die Skipisten, vom Bergbahnbetreiber angelegte 
Schlittelwege und allfällige Installationen (Snowparks etc.) einschliesst, die mit der 
Nutzung der Betriebsanlagen einhergehen. Werden die Beförderungsanlagen des 
Gebiets von mehr als einer Person betrieben, benötigt jede von ihnen eine Bewilli-
gung. Die Schutzkonzepte von entsprechend aneinander angrenzenden oder sich 
überschneidenden Skigebieten müssen von den Betreibern aufeinander abgestimmt 
werden.. 
 
Absatz 3 enthält die Bewilligungsvoraussetzungen: 

- Bst. a: Zentrale Voraussetzung ist, dass die epidemiologische Lage im Kanton 
oder in der betroffenen Region (dies kann auch überkantonale Gebiete betref-
fen) den Betrieb eines Skigebiets erlaubt. Diese Beurteilung richtet sich nach 
verschiedenen Kriterien, wie sie neu in Artikel 8 angeführt sind, wie der Stand 
und die Entwicklung von Infektionen und Hospitalisationen. Der Betrieb ist 
dann nicht realisierbar, wenn z.B. die besagten Indikatoren ausgehend von ei-
nem hohen Niveau einen negativen Trend oder generell eine sehr stark an-
steigende Tendenz aufweisen. 

- Bst. b: Im Weiteren müssen die Kapazitäten für das Contact Tracing, die mög-
licherweise infolge des Betriebs des Skigebiets erhöht werden müssen, ge-
währleistet werden können. Die Kantone stehen als Vollzugsverantwortliche 
grundsätzlich in der Pflicht, entsprechende Kapazitäten bereitzuhalten; aller-
dings kann die Entwicklung der epidemiologischen Lage dazu führen, dass die 
Kapazitäten bereits gebunden sind und der Betrieb der Skigebiete, sollten In-
fektionsübertragungen nicht weitgehend vermieden werden können, nicht 
mehr bewältigbar sind. Mit Blick auf die anreisenden Gäste aus verschiedenen 
Kantonen muss auch der interkantonale Datenaustausch reibungslos funktio-
nieren. 

- Bst. c: In den Einrichtungen der ambulanten und stationären Gesundheitsver-
sorgung im Kanton oder in der betreffenden Region müssen hinreichende Ka-
pazitäten für die Behandlung sowohl von an Covid-19 erkrankten Personen als 
auch von anderen Personen, namentlich solchen mit Sportverletzungen, zur 
Verfügung stehen. Sowohl Spitäler als auch ambulante Gesundheitsdienste 
sind hier einzubeziehen. Mit dem Betrieb des Skigebiets regelmässig einher-
gehende Sportverletzungen dürfen nicht dazu führen, dass die relevanten Be-
handlungskapazitäten nicht mehr ausreichen. 

- Bst. d: Damit symptomatische Personen unverzüglich getestet werden kön-
nen, müssen die Testkapazitäten im betreffenden Wintersportort oder in der 
betreffenden Region soweit erhöht werden, dass genügend Tests auch beim 
erhöhten Personenaufkommen, der mit dem Betrieb von Skigebieten einher-
geht, zur Verfügung stehen. Dabei müssen nicht nur für die Probenentnahme, 
sondern gegebenenfalls auch für die Laboranalysen hinreichende Ressourcen 
zur Verfügung stehen. 

- Bst. e: Schliesslich hat der Betreiber ein Schutzkonzept vorzulegen, das unter 
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Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die geeigneten Massnahmen, 
wie sie in den Artikeln 4 und 5c Absatz 4 angeführt werden, umsetzt.  

 
Die spezifischen Vorgaben für das Schutzkonzept von Skigebieten gehen aus Absatz 
4 hervor: 

- Bst. a: Ein durch die vollständige Besetzung der Stehplätze etwa in Kabinen 
von Seilbahnen und Standseilbahnen entstehendes Gedränge muss aufgrund 
der erhöhten Infektionsgefahr vermieden werden. Die Bestimmung hält betref-
fend Kapazitäten der Fahrzeuge fest, dass geschlossene Fahrzeuge (Seilbah-
nen, Zahnradbahnen und Gondelbahnen, nicht aber Sesselbahnen und Ski-
lifte) nur zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden dürfen. Dazu ist Fol-
gendes festzuhalten:  

- Darunter fallen Zugskompositionen von (Zahnrad)Bahnen, Kabinen und 
Gondeln von Seilbahnen eines Skigebiets; nicht erfasst werden aber Ses-
sellifte mit oder ohne Haube oder Skilifte. 

- Diese Bahnen können sowohl dem Skibetrieb dienen als auch Erschlies-
sungsfunktion für Ortschaften im oder um das Skigebiet haben. Geschlos-
sene Fahrzeuge fallen diesfalls nur unter die Beschränkung, wenn sie 
mindestens hälftig von Gästen des Skigebiets benutzt werden. Allerdings 
empfiehlt es sich, bei Kabinen mit Stehplätzen generell auf eine 2/3-Kapa-
zitätsbeschränkung zurückzugehen. 

- Bei kleinen Gondeln z.B. mit 4 oder 6 Plätzen können Familien mit ihren 
Kindern oder andere im gleichen Haushalt lebende Personen zusammen 
in die Gondel gehen, auch wenn damit die 2/3-Grenze überstiegen wird. 

- Bst. b: Angesichts des hohen Gästeaufkommens bildet die sorgfältige Rege-
lung des Personenflusses im gesamten Skigebiet – einschliesslich der vorge-
lagerten Zugangs- und Wartebereiche – das zentrale Element des Schutzkon-
zepts. Personenansammlungen, bei denen der erforderliche Abstand nicht 
eingehalten werden kann, müssen ausnahmslos vermieden werden. Der Ski-
gebietsbetreiber steht hierzu auch in der Verantwortung, sich bezüglich der 
Zugangs- und Wartebereiche mit den Betreibern von Shuttlebussen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, mit der Gemeinde sowie Dienstleistern (z.B. Sport-
geschäfte und Skiverleih) abzusprechen. Bei der Regelung des Personenflus-
ses sind sowohl räumliche als auch zeitliche Vorkehren zu treffen. Für die 
Überwachung der Einhaltung der Vorgaben durch die Gäste und deren In-
struktion muss das Konzept kompetentes Personal vorsehen. 

- Bst. c: Es gilt an allen Personenbeförderungsanlagen, einschliesslich der Ski-
lifte und Sesselbahnen, sowie beim Anstehen vor diesen Anlagen die Pflicht, 
eine Gesichtsmaske zu tragen (vgl. Art. 3a). Davon ausgenommen sind einzig 
die Personengruppen der unter 12-jährigen Kinder sowie Personen, die aus 
besonderen Gründen keine Maske tragen können (vgl. Art. 3b Abs. 2 Bst. a 
und b). Zudem gilt, dass beim Anstehen der erforderliche Abstand eingehalten 
werden muss; ausgenommen sind wie andernorts etwa im gleichen Haushalt 
lebende Personen wie Eltern mit ihren Kindern. 

- Bst. d: Angesichts des hohen Personenaufkommens muss unbedingt vermie-
den werden, dass an Covid-19 erkrankte oder entsprechende Symptome auf-
weisende Personen im Skigebiet eingelassen werden. Die Gäste sind deshalb 
entsprechend zu informieren und können z.B. zur Deklaration aufgefordert 
werden, dass sie gesund bzw. symptomlos sind. Auch können Personen, die 
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offensichtlich die einschlägigen Symptome aufweisen und nicht glaubhaft dar-
legen können, dass die Symptome nicht Covid-19-bedingt sind, vom Einlass 
ausgenommen werden. Die Bestimmung fordert demgegenüber nicht, dass 
Organisatoren eine Fiebermessung systematisch verlangen oder vornehmen 
müssen. 

- Bst. e: Der Betreiber eines Skigebiets ist dafür verantwortlich, dass die Mass-
nahmen seines Schutzkonzepts auf diejenigen der Schutzkonzepte anderer 
Akteure vor Ort, so etwa des Wintersportorts, insbesondere aber auch der Be-
treiber von Restaurationsbetrieben (Take-away), abgestimmt sind. So müssen 
etwa die Wartebereiche vor sich in unmittelbarer Nähe befindenden Take-a-
ways und Stationen gemeinsam bezeichnet und überwacht werden. 

- Bst. f: Im Ergebnis ist eine lückenlose Einhaltung der im Schutzkonzept vorge-
sehenen Massnahmen durch alle Beteiligte, namentlich auch durch die Gäste, 
zwingend, um den Betrieb eines Skigebiets während der Covid-19-Epidemie 
weiterführen zu können. Der Bergbahnbetreiber steht hierfür in erster Linie in 
der Verantwortung und hat deshalb die Einhaltung der geltenden Massnah-
men durch die Gäste in adäquater Weise durch Personal zu überwachen; 
dazu gehören die Warte- und Zugangsbereiche sowie andere Örtlichkeiten, in 
denen sich potentiell viele Gäste aufhalten und wo eine erhöhte Übertragungs-
gefahr droht. Halten sich die Gäste nicht an die im Schutzkonzept vorgesehe-
nen Massnahmen, muss dem in angemessener Weise begegnet werden, na-
mentlich durch Instruktionen und Abmahnungen. Kommen einzelne Personen 
diesen Vorgaben trotzdem nicht nach, sind sie bei einer weiteren Nichteinhal-
tung aus dem Skigebiet zu weisen. 

 
Nach Absatz 5 sind die Kantone als für die Bewilligung und die Aufsicht zuständigen 
Stellen verpflichtet, die korrekte Umsetzung des Schutzkonzepts regelmässig zu 
überprüfen. Diese explizit aufgenommene Verpflichtung verdeutlicht einerseits die 
Wichtigkeit der Einhaltung des Schutzkonzepts, andererseits auch die Aufsichtsver-
antwortung des betreffenden Kantons. Dies ermöglicht es in erster Linie, Schwach-
stellen rasch und womöglich im Voraus zu erkennen und vor Ort bei allfälligen Miss-
ständen unmittelbar eingreifen zu können. Die zuständigen kantonalen Behörden 
verfügen hier über alle erforderlichen Instrumente (vgl. Art. 9). Zeigt sich, dass das 
Schutzkonzept des Betreibers in wesentlichen Punkten nicht korrekt umgesetzt wird, 
muss die kantonale Behörde umgehend eine Mahnung aussprechen (Bst. a). Zeigt 
dies nicht innert nützlicher Frist Wirkung, sind zusätzliche Einschränkungen anzuord-
nen oder es muss, falls eine Einschränkung nicht zielführend ist, die erteilte Betriebs-
bewilligung widerrufen werden. Eine Einschränkung bzw. ein Widerruf kann sich 
auch als notwendig erweisen, wenn sich das Infektionsgeschehen oder andere in Ab-
satz 3 Buchstaben a-d angeführte Voraussetzungen in negativer Weise so verän-
dern, dass ein weiterer Betrieb des Skigebiets nicht vertretbar ist (Bst. b). 
 

Art. 5d 

Öffentlich zugängliche Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit 
und Sport sind nach Absatz 1 für das Publikum geschlossen, namentlich: 

- Bst. a: Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Kinos, Museen und 
Ausstellungshallen, Lesesäle von Bibliotheken und Archiven, Casinos und 
Spielhallen, Konzertsäle, Theater sowie Innenräume und nicht frei zugängli-
che Aussenbereiche von botanischen Gärten und Zoos. Ausgenommen ist die 
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Verwendung insb. von kulturellen Einrichtungen wie Konzertsälen (ohne Publi-
kum) für Mitschnitte von Konzerten professioneller Musikerinnen und Musiker, 
die bspw. live übertragen werden sollen. Die Ausleihschalter von Bibliotheken 
und Archiven dürfen geöffnet sein; auch die Behändigung von Büchern und 
weiteren Ausleihartikeln in Freihandarchiven ist in beschränktem, im Schutz-
konzept festzulegenden Masse zulässig. Die Nutzung von Lesesälen ist aus-
nahmsweise möglich, wenn ein Zugang vor Ort lediglich Personen im Rahmen 
ihrer professionellen Tätigkeit (bspw. für Archivare, Forschende) gewährt wird. 
Der Arbeitgeber bzw. die Institution hat dabei die Vorschriften von Artikel 10 
der Covid-19-Verordnung besondere Lage zu beachten. Kirchen und andere 
religiöse Einrichtungen fallen nicht unter die hier genannten Einrichtungen, 
ihre Öffnungszeiten (und die Zeiten der darin durchgeführten Veranstaltungen) 
werden nicht eingeschränkt. Geschlossen oder eingeschränkt werden müssen 
Kirchen oder einzelne Angebote bzw. Teile in Kirchen nur dann, wenn diese – 
analog zu anderen kulturellen Einrichtungen – alleinigen Kultur- oder Sight-
seeing-Charakter aufweisen. In botanischen Gärten und Tierpärken können 
diejenigen Bereiche, die im Sinne von Parkanlagen dem Publikum ohne nä-
here Einschränkungen zur Verfügung stehen, offengehalten werden. 

- Bst. b: Sport- und Wellnessbetriebe, namentlich Sport- und Fitnesszentren, 
Kunsteisbahnen sowie Schwimmbäder und Wellnesszentren, sofern sie nicht zu 
einem Hotel gehören und nur für Hotelgäste zugänglich sind. Dazu gehören 
auch Freizeitkursanbieter im Sportbereich wie Yoga- oder Tanzstudios. Ausge-
nommen sind auch hier die Verwendung (ohne Publikum) für den Profisport 
(Live-Übertragungen am Abend oder am Sonntag), zudem sind die Anlagen im 
freien Gelände ausgenommen (Langlauf-Loipen, Biketrails etc.). Auch Anlagen 
für den Reitsport sind ausgenommen (die Pferde müssen jeden Tag bewegt 
werden), ebenso Anlagen für Hotelgäste (Schwimmbad, Wellness, Fitness).  

Absatz 2 ermöglicht, dass Kulturangebote für Kinder und Jugendliche unter 16 Jah-
ren, die nach den Artikeln 6f Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 1 ohne Einschränkungen 
zulässig sind, in den entsprechenden Institutionen bzw. Einrichtungen auch aus-
serhalb der obligatorischen Schule durchgeführt werden dürfen. Ebenso dürfen 
Sporteinrichtungen auch für sportliche Aktivitäten durch Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren in der Freizeit bzw. im Verein genutzt werden (vgl. Art. 6e Abs. 1 Bst. 
a). Eltern dürfen Kinder begleiten, aber nicht an den Sportaktivitäten teilnehmen. Zu 
bemerken ist, dass im Rahmen der Schulen (auch der Sekundarstufe II) genutzte An-
lagen nicht unter das Schliessungsgebot von Absatz 1 fallen und damit nicht explizit 
als Ausnahme aufgeführt werden müssen. 

 

Artikel 5e 

Nach Absatz 1 sind Einkaufsläden (sowohl Innenräume als auch Aussenbereiche) 
als auch Märkte im Freien grundsätzlich zu schliessen. Die Durchführung von Märk-
ten in Innenräumen ist bereits nach Art. 6 Abs. 3 unzulässig. 
Jederzeit zulässig bleibt neben dem Versandhandel auch die Bestellung von Waren 
sowie deren Abholung vor Ort ("click&collect"); für diese Angebote haben die Betrei-
ber wirksame Schutzkonzepte umzusetzen. Die Laden- und Verkaufsflächen dürfen 
nicht zugänglich sein, zulässig ist einzig der Zugang zu einem Abhol- und Bezahlbe-
reich. 

Die Ausnahmen des Öffnungsverbots sind abschliessend in Absatz 2 aufgeführt: 
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- Bst. a: Geöffnet bleiben dürfen Lebensmittelläden und sonstige Läden  (dazu 
gehören auch Kioske und Tankstellenshops) einschliesslich von Märkten im 
Freien, soweit sie die in Anhang 2 bezeichneten Lebensmittel und weiteren Gü-
ter des kurzfristigen und täglichen Gebrauchs verkaufen. Erlaubt ist damit einer-
seits der Verkauf von Lebensmitteln i.S. von Artikel 4 Lebensmittelgesetz (vgl. 
Ziff. 1 von Anhang 2). Andererseits dürfen folgende weitere Güter, die in Ziff. 2 
von Anhang 2 gelistet sind verkauft werden: 

 Drogeriefachmarktartikel, insbesondere Seife, Badezusätze, Parfums, Deo-
dorants, hygienische Papierwaren, Hautcreme, Rasierzubehör, Haarpflege-
mittel, Zahnpflege, Babypflege, Windeln, sonstige Kosmetika, Produkte zur 
Gesundheitspflege sowie freiverkäufliche Arzneimittel, deren Abgabe an die 
Konsumentinnen und Konsumenten auch ausserhalb von Apotheken gestat-
tet ist. 

 Koch- und Essgeschirr (Töpfe, Pfannen sowie einfaches Tischgeschirr), ein-
schliesslich Bestecke und Kochutensilien (z.B. Backfolie), Aufbewahrungs-
behälter und -folien (Bedarfsgegenstände nach Art. 5 Bst. a LMG), soweit 
sie nach Art und Preis Verbrauchsgütercharakter haben. Nicht zulässig ist 
somit der Verkauf z.B. von Porzellanserien oder Besteckgarnituren, die dem 
oberen Preissegment zuzuordnen sind, wie auch von Elektroküchengeräten 
(zu den Ersatzteilen s.u.). Ebenfalls dazu gehören Kerzen. 

 Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel, die im Haushalt verwendet werden. 

 Zeitungen und Zeitschriften, wie sie etwa in Kiosken angeboten werden; zu-
lässig ist auch der Verkauf von Lotteriescheinen;  

 Papier- und Schreibwaren; 

 Zimmerpflanzen und Schnittblumen;  

 Fotoverbrauchsmaterial sowie allgemein elektrotechnische Ersatzteile und 
Zubehör (wie Batterien, Akkus etc.);  

 Der Verkauf von Bekleidung ist grundsätzlich nicht zulässig. Einzig Strumpf-
waren, Unterwäsche und Babybekleidung (bis 12 Monate) dürfen angeboten 
werden, soweit sie nach Art und Preis Verbrauchsgütercharakter haben. Da-
mit ist es verboten, Oberbekleidung wie Jacken, Pullover, Hosen zu verkau-
fen, aber auch hochpreisige Strumpfwaren und Unterwäsche.   

 Bau- und Gartenartikel (wie Werkzeuge, Baustoffe, Saatgut, Pflanzen, Setz-
linge, Erde). 

 Tiernahrung und Produkte, die zur Tierhygiene und Tierhaltung notwendig 
sind (wie Katzenstreu, Floh- und Zeckenmittel, Kämme, Halfter, Leinen, 
Spielzeug, Gehege und ihre Einrichtungselemente, Liegematerial, Trans-
portbehälter, Bekleidung, Pferdedecken etc.). Auch Tiere, die zur Gewähr-
leistung einer artgerechten Haltung namentlich bereits bestehender Be-
stände erworben werden müssen, dürfen verkauft werden. 

- Bst. b: Zur Sicherstellung der Bezugsmöglichkeit von Heilmitteln, Angeboten 
von Drogerien sowie medizinischen Hilfsmitteln dürfen Apotheken, Drogerien, 
Brillenfachgeschäfte, Hörgerätegeschäfte, Orthopädiegeschäfte und weitere Lä-
den für medizinische Hilfsmittel geöffnet bleiben.  

- Bst. c: Auch Verkaufsstellen von Produkten zur Nutzung von Fernmeldediens-
ten dürfen zur Sicherstellung des entsprechenden Angebots geöffnet bleiben. 
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Dies umfasst sowohl die Verkaufsstellen der Fernmeldedienstanbieterinnen als 
auch diejenigen Dritter, die ausschliesslich Produkte zur Nutzung von Fernmel-
dediensten (z. B. Abonnemente, Telefongeräte etc.) anbieten.  

- Bst. d: Offen gehalten werden dürfen zudem Geschäfte für Reparatur und Un-
terhalt von Gegenständen, wie z. B. Wäschereien, Nähereien und Schneide-
reien, Schuhmacher und Schlüsseldienste. Auch Autogaragen und Fahrradge-
schäfte wie auch andere Geschäfte, soweit sie Reparaturen anbieten (z.B. Uhr-
macher, Goldschmiede). Verkaufssortimente solcher Reparatur- und Unter-
haltsläden dürfen nicht zugänglich sein; der Verkauf auf Bestellung hin ist er-
laubt (click&collect). 

- Bst. e: Auch Läden, die Bau- und Gartenartikel nach Anhang 2 anbieten, sind 
nicht vom Schliessungsgebot erfasst. Das zulässige Sortiment hat sich jedoch 
auf die im Anhang 2 Ziff. 2.11 genannten Artikel zu beschränken; unzulässig 
sind somit der Ladenverkauf z.B. von Gartenmöbeln, Fahrrädern und anderen 
Gegenständen, die nicht als Bau- oder Gartenartikel zu qualifizieren sind. Diese 
Artikel dürfen nur via click&collect verkauft werden. 

- Bst. f: Blumenläden dürfen offen gehalten werden. 

- Bst. g: Tankstellen dürfen offen gehalten werden. Falls sie - als sog. Tankstel-
lenshops - Lebensmittel oder weitere Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, ist 
dies nach Buchstabe a im betreffenden Umfang zulässig.  

Die in Anhang 2 gelisteten sowie in den angeführten Fachgeschäften erhältlichen 
Sortimentsbestandteile dürfen aus Gründen der Gleichbehandlung von allen Ver-
kaufseinrichtungen und unabhängig ihrer Bezeichnung, ihrer Positionierung oder ih-
rer Grösse angeboten werden. So können Ladengeschäfte etwa der Grossverteiler 
sowohl Food- als auch gelistete Non-Food-Produkte anbieten; Sortimentsbestand-
teile, die über das gelistete Sortiment hinausgehen, müssen abgesperrt oder abge-
deckt werden. Gleiches gilt für Warenhäuser, die u.U. entsprechende Geschosse 
(z.B. Bekleidungsangebot, das über Strumpfwaren, Unterwäsche und Babybeklei-
dung hinausgeht) schliessen müssen. Demgegenüber dürfen auch Parfümerien, Pa-
peterien oder weitere Fachgeschäfte, die kein gemischtes Sortiment aufweisen, ge-
öffnet bleiben. Kleiderläden dürfen ebenso nur das gelistete Angebot an Unterwä-
sche etc. anbieten; auch Buchhandlungen können ein Zeitschriften- oder Papeterie-
angebot zugänglich halten, nicht aber das Buchangebot. 

Absatz 3: Vieh- und Schlachtviehmärkte (inkl. Schafannahmen) dürfen im Freien 
stattfinden.  

 

Artikel 5f 

Öffentlich zugängliche Geschäfte oder Betriebe, die Dienstleistungen anbieten, wie 
Poststellen, Banken, Reisebüros oder Coiffeure, Foto-, Tattoo- und Kosmetikstudios, 
aber auch Erotikbetriebe, müssen zwischen 19.00 und 06.00 Uhr und an Sonntagen 
geschlossen bleiben. Von dieser Einschränkung erfasst werden auch Angebote, die 
mittels Selbstbedienung genutzt werden können (z.B. Waschstrassen und -anlagen 
für Fahrzeuge, Solarien). Die Anzahl Personen, die in Dienstleistungsbetrieben an-
wesend sein dürfen, untersteht keiner fixen Beschränkung; es gelten aber die Vorga-
ben gemäss Ziffer 3.1bis Buchstaben d und e des Anhangs, d.h. die Anzahl maximal 
anwesender Personen ist abhängig von der Grösse des Betriebs; bei Sitzplätzen ist 
jeder zweite freizulassen. Zu beachten ist insbesondere in Fotostudios, dass beim 
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Fotografieren von Gruppen, die aus der gleichen Familie oder dem gleichen Freun-
deskreis stammen, die Anzahl Personen auf 5 beschränkt ist (vgl. Art. 6 Abs. 2).  

Ausgenommen von der Einschränkung der Öffnungszeiten sind soziale Einrichtun-
gen (Anlaufstellen), Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und der Polizei, Schal-
ter von Betrieben des öffentlichen Verkehrs (die dem Ticketbezug dienen, aber auch 
Fundbüros; Ticketschalter, die gleichzeitig als Reisebüros dienen, dürfen zu den 
Sperrzeiten nur Tickets verkaufen) sowie Autovermietungen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen werden explizit auch Gesundheitseinrichtungen für Mensch und 
Tier ausgenommen, wie Spitäler, Kliniken und Arztpraxen sowie Praxen und Einrich-
tungen von Gesundheitsfachpersonen nach Bundesrecht und kantonalem Recht. Zu-
dem ist ein Waren- oder Geldbezug über Automaten jederzeit möglich. 

Für Einrichtungen und Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und 
Sport (ausser Skigebiete) gelten die Vorgaben nach Artikel 5d. 

 

Artikel 6: 

Als eine Veranstaltung im Sinne dieser Bestimmung gilt ein zeitlich begrenzter, in ei-
nem definierten Raum oder Perimeter stattfindender und geplanter öffentlicher oder 
privater Anlass. Dieser Anlass hat in aller Regel einen definierten Zweck und eine 
Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung. Zudem ist davon auszugehen, 
dass es im Rahmen einer Veranstaltung zumeist eine Darbietung vor Zuschauerin-
nen und Zuschauern gibt bzw. sich die Besucherinnen und Besucher während länge-
rer Zeit am gleichen Ort aufhalten, oder aber z.B. Teilnehmende sich aktiv beteiligen. 
Mit Einkaufseinrichtungen und Märkten vergleichbare Anlässe, etwa Messen oder 
Gewerbeausstellungen oder Jahrmärkte, sind in der Regel nicht als Veranstaltungen 
zu qualifizieren. Dies gilt auch für Bibliotheken und Archive. Ebenfalls nicht als Ver-
anstaltung gelten Blutspendeaktionen. Auch für die genannten Einrichtungen bzw. 
Aktivitäten besteht für die Betreiber jedoch die Pflicht zur Erarbeitung und Umset-
zung eines Schutzkonzepts, gleich wie für Organisatoren von Veranstaltungen (vgl. 
Art. 4 Abs. 1). Finden im Rahmen z.B. eines Jahrmarktes einzelne Veranstaltungen 
statt, gelten für diese anlassinternen Veranstaltungen die üblichen Vorgaben zu Ver-
anstaltungen. Hat der Gesamtanlass als solcher im Einzelfall hauptgewichtig Veran-
staltungscharakter, so sind die einschlägigen Verordnungsbestimmungen auch auf 
den Gesamtanlass anwendbar. Es ist Aufgabe der zuständigen kantonalen Stellen 
zu entscheiden, ob letztlich eine Veranstaltung vorliegt oder nicht. 

Absatz 1: Die Durchführung von Veranstaltungen ist grundsätzlich verboten. Die zu-
lässigen Ausnahmen sind nachfolgend aufgeführt, wobei jeweils (wenige Ausnahmen 
vorbehalten) die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts nach 
Artikel 4 ff. besteht: 

- Bst. a: Die Durchführung von Versammlungen politischer Körperschaften, poli-
tische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen sowie Unterschriftensammlun-
gen (vgl. Art. 6c). In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass Sitzungen 
von Exekutiven weiterhin möglich sind, im Rahmen der Schutzvorgaben am 
Arbeitsplatz. 

- Bst. b: Zwecks Wahrung der Meinungsäusserungsfreiheit dürfen Veranstaltun-
gen zur politischen Meinungsbildung mit bis zu 50 Personen durchgeführt wer-
den. 

- Bst. c: Auch Verhandlungen vor Schlichtungs- und Gerichtsverhandlungen 
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sind, werden sie vor den entsprechenden Behörden oder von der öffentlichen 
Hand beauftragten Dritten durchgeführt, zulässig. 

- Bst. d: Religiöse Veranstaltungen dürfen mit bis zu 50 Personen durchgeführt 
werden. 

- Bst. e: Auch sind Bestattungen im Familien- und engen Freundeskreis mög-
lich; bezüglich der zulässigen Anzahl kann auf die Vollzugspraxis im Frühjahr 
verwiesen werden. 

- Bst. f: Auch im Bildungsbereich sind die betreffenden Veranstaltungen, na-
mentlich Prüfungen, zulässig (vgl. Art. 6d). 

- Bst. g: Im Profibereich sind Wettkampfspiele sowie Kulturveranstaltungen 
ohne Publikum zulässig, es gelten die Vorgaben nach den Artikeln 6e und 6f. 

- Bst. h: auch Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis nach Absatz 2 
bleiben zulässig. 

Beizufügen ist, dass betriebsinterne Veranstaltungen, die für den normalen Arbeits-
ablauf im Betrieb erforderlich sind, nicht unter das Veranstaltungsverbot fallen (bspw. 
Morgenrapport von Abteilungen in Spitälern, Teamsitzungen, Verwaltungsratssitzun-
gen etc.). Selbstverständlich sollen solche Veranstaltungen möglichst online durch-
geführt werden; ansonsten gelten die Vorgaben nach Artikel 10. 
  

Absatz 2: Diese Bestimmung privilegiert sozial übliche Veranstaltungen im privaten 
Rahmen. Als private Veranstaltungen nach dieser Bestimmung gelten einzig solche, 
die auf Einladung hin im Familien- und Freundeskreis durchgeführt werden. Dazu ge-
hören neben Familienfeiern etwa auch Partys in einer Wohngemeinschaft oder einer 
anderen privaten Räumlichkeit, die auf Einladung bzw. mittels Vereinbarung via Sozi-
ale Netzwerke organisiert werden. Veranstaltungen in Vereinen und Freizeitorganisa-
tionen (wie etwa Pfadfinder, in Pfarrgemeinden, Quartierverein- und andere Vereins-
aktivitäten) gelten nicht als private Veranstaltung; sie sind als Veranstaltung i.S. von 
Absatz 1 zu qualifizieren, für die ein Schutzkonzept nach Artikel 4 erforderlich ist.  

An privaten Veranstaltungen, die in nicht öffentlich zugänglichen Einrichtungen und 
Betrieben stattfinden (sondern in privaten Räumlichkeiten oder auch im Freien), dürfen 
höchstens 5 Personen teilnehmen. Die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines 
Schutzkonzepts gilt dagegen nicht. Es gilt Artikel 3 betreffend Empfehlungen des BAG 
zu Hygiene und Verhalten in der Covid-19-Epidemie. Werden private Veranstaltungen 
hingegen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen durchgeführt, ist dafür ein Schutz-
konzept nach Artikel 4 erforderlich; werden bei Anlässen in solchen Einrichtungen 
Speisen und Getränke konsumiert, gelten diesfalls zudem die Regeln zur Gastronomie 
(u.a. Sitzpflicht an 4er-Tischen, vgl. Art. 5a Abs. 2 Bst. d).  

Absatz 3: Die Durchführung von Messen und Märkten in Innenräumen ist verboten. 
Diese als öffentlich zugängliche Einrichtungen zu qualifizierenden Einrichtungen wei-
sen meist einen Eventcharakter auf und sind für grosses Publikum attraktiv, was ein 
entsprechendes Verbot rechtfertigt. Unter die verbotenen Anlässe fallen auch Berufs- 
oder Fachausstellungen bzw. –messen sowie Wochen- oder Viehmärkte, wenn diese 
in Innenräumen durchgeführt werden. 
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Artikel 6c: 

Absatz 1: Bestimmte Veranstaltungen unterliegen keiner Beschränkung der Perso-
nenzahl nach Artikel 6 Absatz 1, es gilt jedoch die Schutzkonzeptpflicht nach Artikel 
4. Dazu gehören politische Versammlungen der Legislative auf eidgenössischer, 
kantonaler oder kommunaler Ebene (z.B. Landsgemeinde, Gemeindeversammlung, 
kantonale und kommunale Parlamente, Kommissionssitzungen), unaufschiebbare 
Versammlungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften (z.B. der Landeskirche) sowie 
Versammlungen, die für die Funktionsfähigkeit von institutionellen Begünstigten nach 
Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007 (SR 192.12) notwendig 
sind (z.B. internationale Konferenzen). Nicht als politische Versammlungen gelten 
Anlässe von politischen Parteien. 

Absatz 2: Diese Bestimmung beinhaltet spezifische Vorgaben für politische und zivil-
gesellschaftliche Kundgebungen. Für diese sind die Artikel 4–6 nicht anwendbar. 
Auch das Verbot von Menschenansammlungen in Artikel 3c findet keine Anwendung 
(vgl. die Ausführungen zu Art. 3c). Als politische und zivilgesellschaftliche Kundge-
bungen bzw. Demonstrationen gelten Veranstaltungen, die der politischen und ge-
sellschaftlichen Meinungsäusserung und -bildung dienen und typischerweise im öf-
fentlichen Raum stattfinden. Nicht darunter fallen z.B. Parteiversammlungen, Ver-
sammlungen von sozialen Bewegungen, Einreichungen von Volksinitiativen oder fa-
kultativen Referenden, Sitzungen und Sessionen legislativer Organe wie Landsge-
meinden oder Gemeindeversammlungen sowie Parlamente von Kantonen und Ge-
meinden; diese sind nach den Voraussetzungen von Absatz 1 (und gegebenenfalls 
Art. 7) zulässig. Zur Abgrenzung der politischen und zivilgesellschaftlichen Kundge-
bungen von den Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung (Art. 6 Abs. 1 Bst. 
b) ist Folgendes festzuhalten: erstere sind primär auf die Aussenwirkung bedacht 
und finden meist im öffentlichen Raum oder zumindest im öffentlich einsehbaren 
Raum statt (Umzüge etc., bspw. Klimastreik, 1.-Mai-Umzüge). Letztere finden meist 
in Einrichtungen statt (Hallen, Säle) und bezwecken – im Sinne einer Innenwirkung – 
hauptsächlich die politische Meinungsbildung jeder einzelnen anwesenden Person; 
die Aussenwirkung auf Dritte steht nicht im Zentrum (bspw. Versammlungen von Par-
teien und Komitees, Informationsveranstaltungen von Gemeinden für Bürgerinnen 
und Bürger zu einem konkreten Projekt, über das abzustimmen ist etc.). 

Da Kundgebungen in einer grund- und staatsrechtlichen Perspektive eine hohe Be-
deutung zukommt, sind sie besonders geregelt und werden insofern privilegiert, als 
dass nicht sämtliche an übrige Veranstaltungen gestellten Anforderungen erfüllt sein 
müssen. 

Bei Kundgebungen gilt keine Begrenzung der teilnehmenden Personen. Diese Frei-
gabe geht einher mit der Pflicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine Gesichts-
maske zu tragen. Auf diese Art und Weise kann das Recht auf freie Meinungsäusse-
rung bei Kundgebungen mit dem erforderlichen Schutz gewährleistet werden. Von 
der Pflicht, eine Gesichtsmaske zu tragen, gelten gemäss Artikel 3b Buchstaben a 
und b die gleichen Ausnahmen wie im öffentlichen Verkehr (Kinder vor ihrem 12. Ge-
burtstag sowie besondere, insb. medizinische Gründe). 

Bei Kundgebungen besteht keine Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines 
Schutzkonzepts. Die Durchführung von Kundgebungen im öffentlichen Raum unter-
steht aber im Übrigen kantonalem Recht; im Rahmen der Beurteilung des Bewilli-
gungsgesuchs kann die zuständige kantonale Behörde deshalb Auflagen machen, 
die letztlich auch dem Schutz vor Übertragungen dienen, beispielweise zur geplanten 
Route oder zur Vermeidung enger Strassen oder zu kleiner Plätze. 
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Für Unterschriftensammlungen für politische oder zivilgesellschaftliche Begehren 
sind die Artikel 4-6 ebenfalls nicht anwendbar. Es gelten die analogen Regeln wie für 
politische Kundgebungen. 

 

Artikel 6d:  

Absatz 1: Präsenzveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, namentlich der Tertiär-
stufe sind verboten. Dies umfasst den Hochschulbereich, die Höhere Berufsbildung 
und die Weiterbildung. Der Begriff der Bildungseinrichtung ist in einem weiten Sinn zu 
verstehen, weil zur Verhinderung von Ansteckungen in möglichst vielen derartigen Ein-
richtungen auf Präsenzunterricht verzichtet werden soll. Damit sollen unnötige Kon-
takte und die damit einhergehende Mobilität verhindert werden. Auch bei Ausbildungs-
angeboten im Freizeitbereich wie bspw. bei Kochkursen, Töpferkursen, und Hand-
werkskursen ist der Präsenzunterricht in der Regel untersagt (es sei denn diese seien 
notwendiger Bestandteil eines Bildungsganges, der mit einem anerkannten Zertifikat 
oder Diplom abgeschlossen wird). Unzulässig ist auch, den verbotenen Unterricht in 
einer externen Räumlichkeit durchzuführen bzw. dorthin auszuweichen (bspw. Semi-
narhotel). 

In den Buchstaben a – c wird festgehalten, welche Aktivitäten in Bildungseinrichtun-
gen vom Verbot der Präsenzveranstaltungen ausgenommen sind: 

- Bst. a: Ausgenommen sind zunächst Unterrichtsaktivitäten und Prüfungen an 
den obligatorischen Schulen und den Schulen der Sekundarstufe II. Unter die 
Prüfungen im Bereich der obligatorischen Schulen und der Sekundarstufe II 
fallen auch schulische und praktische Abschluss- und Teilprüfungen sowie 
überbetriebliche Kurse in der beruflichen Grundbildung, Prüfungen zur kanto-
nalen und eidgenössischen Berufsmaturität, Prüfungen zur Schweizerischen 
Maturität sowie die Passerellenprüfung «gymnasiale Maturität – Fachhoch-
schule (Passerelle 1), die Ergänzungsprüfung «Berufsmaturität/Fachmaturi-
tät – universitäre Hochschulen» (Passerelle 2). 

- Bst. b: Auch Einzellektionen können in Form eines Präsenzunterrichts durch-
geführt werden. Dies betrifft namentlich den Unterricht in Musikschulen. Für 
den Musikunterricht gilt im Weiteren Artikel 6f: Bis 16 Jahren bestehen keine 
Einschränkungen, anschliessend sind die entsprechenden Schutzvorkehren 
(Maske, Abstand, grosse Räumlichkeiten) zu beachten 

- Bst. c: Sofern eine Präsenz vor Ort erforderlich ist, dürfen nach Ziffer 1 auch 
andere bildungsrelevante Aktivitäten im Rahmen von Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt werden. Darunter fallen zunächst Unterrichtsaktivitäten, die not-
wendiger Bestandteil eines Bildungsgangs sind und die zu einem staatlich ge-
regelten Abschluss führen (Sekundarstufe II, Höhere Berufsbildung, akademi-
scher Grad). Der Begriff des Bildungsgangs erfasst sowohl die Weiterbildung, 
die formale Bildung als auch die strukturierte Bildung im Sinne von Artikel 3 
Buchstaben a–c des Weiterbildungsgesetzes (WeBiG, SR 419.1).  

Präsenzunterricht ist damit auch möglich bei folgenden Weiterbildungen:  

 Weiterbildungen, die mit anerkannten Branchenzertifikaten abgeschlos-
sen werden (anbieterübergreifende, non-formale Abschlüsse, die von 
einer Branchenorganisation, oftmals einer Organisation der Arbeitswelt, 
getragen werden; bspw. «Pflegehelfer/in» des Schweizerischen Roten 
Kreuzes); 



    

   22/36 

 

 

 Weiterbildungen, die in Berufen oder Tätigkeiten, die für die Sicherheit 
oder Gesundheit der Bevölkerung wichtig sind, mit weiteren Diplomen 
und Zertifikaten abgeschlossen werden (Nothelfer- oder Lebensretter-
kurse, etc.), oder Kurse, die für die Ausübung solcher Berufe oder Tä-
tigkeiten erforderlich sind, beispielsweise Feuerwehrübungen.  

Voraussetzung für die Zulässigkeit des Präsenzunterrichts ist auch hier, dass 
die physische Anwesenheit zwingend nötig ist (bspw. im Bereich Pflege- oder 
Medizinberufe) oder für die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs und für die Ge-
währleistung der Ausbildungsqualität eine sinnvolle Kombination von Fern- 
und Präsenzunterricht unabdingbar ist. 

Im Weiteren ist Präsenzunterricht möglich bei strukturierten Weiterbildungen, 
die sich an Personen richten, welche auf Grund von fehlenden Grundkompe-
tenzen (wie fehlenden Kenntnissen einer Landessprache, fehlenden digitalen 
Kompetenzen oder fehlendem Zugang zu einem internetfähigen Gerät) nicht 
in der Lage sind, an Fernunterricht teilzunehmen, so z.B. Bildungsgänge und 
Angebote, welche dem Zwecke des Erwerbs von Grundkompetenzen (Art. 13 
Weiterbildungsgesetz) sowie den Anforderungen von Integrationskriterien (Art. 
58a Ausländer- und Integrationsgesetz) dienen.  

Nicht unter das Verbot der Durchführung von Präsenzveranstaltungen in Bil-
dungseinrichtungen fallen schliesslich Kurse, die naturgemäss nicht in Innen-
räumen von Bildungseinrichtungen, sondern im Freien stattfinden und bei de-
nen von einer geringen Teilnehmerzahl auszugehen ist (bspw. der in der Natur 
bzw. an einem Gewässer durchgeführte Praxisteil des Kurses im Zusammen-
hang mit der Erlangung eines Fischereipatents).  

Verboten sind hingegen Präsenzveranstaltungen im Bereiche der informellen 
Bildung im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d WeBiG, d.h. betreffend Kompeten-
zen, die ausserhalb strukturierter Bildung erworben werden. 

- Gemäss Ziffer 2 sind auch Prüfungen im Bereich der Bildungsgänge gemäss 
Ziffer 1 in Form von Präsenzveranstaltungen zulässig (sofern Präsenz vor Ort 
erforderlich). Dies gilt beispielsweise für universitäre Hochschulen, Fachhoch-
schulen, pädagogische Hochschulen, Höhere Fachschulen und für die Weiter-
bildung. Dies gilt auch für Prüfungen im Bereich der höheren Berufsbildung 
(eidg. Fachausweise und eidg. Diplome), sowie zum Erwerb eines amtlichen 
Ausweises. 

Im Zusammenhang der Regelungen für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist es 
generell ein übergeordnetes Ziel, dieser Altersgruppe mit Blick auf ihre Entwicklung 
möglichst wenig Einschränkungen aufzuerlegen (vgl. auch Art. 6e und 6f mit Bezug 
auf Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre). Auch aus den weiteren Bestimmungen der 
Verordnung lässt sich nicht ableiten, dass Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen 
ausserhalb der obligatorischen Schule sowie der Bereiche Sport und Kultur restriktiv 
gehandhabt werden sollen. In Bezug auf weitere Unterrichtsaktivitäten von Kindern 
und Jugendlichen bis 16 Jahren scheint es vor diesem Hintergrund angezeigt, die Aus-
nahmemöglichkeiten betreffend Präsenzunterricht grosszügig anzuwenden. Beispiels-
weise soll ein ausserschulischer kirchlicher oder religiöser Unterricht oder etwa ein 
Zeichen- oder Keramikkurs für diese Altersgruppe weiterhin durchgeführt werden kön-
nen. Dies selbstverständlich unter Einhaltung der Schutzkonzeptpflicht sowie der Mas-
kentragpflicht (bei Kindern/Jugendlichen nach dem 12. Geburtstag).  
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Abs. 1bis: Durch die Obergrenze teilnehmender Personen an Veranstaltungen auf 50 
Personen (Art. 6 Abs. 1) würde die Durchführung bestimmter Prüfungen, die aus-
serhalb von Unterrichtsaktivitäten erfolgen und an denen sehr viele Kandidatinnen 
und Kandidaten teilnehmen (z.B. eidgenössische Maturitätsprüfungen oder Zugangs-
prüfungen an Hochschulen), verunmöglicht. In begründeten Fällen soll es möglich 
sein, dass die Obergrenze von 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überschritten 
wird. Einzuhalten sind diesfalls auch die Vorgaben zur Maskentragung und zur Ein-
haltung des Abstands; sind sehr viele Personen gleichzeitig anwesend, so sind allen-
falls weitere Schutzmassnahmen angezeigt (gute Lüftung, vergrösserte Abstände 
o.ä.). Eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde ist nicht erforderlich, der 
Organisator muss aber auf Anfrage der Behörde darlegen, aus welchen Gründen 
beispielsweise eine Aufteilung in Gruppen à 50 Personen nicht praktikabel ist.  

Absatz 2: Jugendliche in Schulen der Sekundarstufe II sowie deren Lehrpersonen und 
weiteres in diesen Schulen tätiges Personal müssen in den betreffenden Schulen eine 
Gesichtsmaske tragen. Ausgenommen sind Situationen, in denen das Tragen einer 
Maske den Unterricht wesentlich erschwert (z.B. Logopädieunterricht). Bezüglich des 
öffentlich zugänglichen Schulareals gilt die Maskentragpflicht nach Art. 3b. 

Absätze 3 und 4: Für Aktivitäten in den Bereichen Sport und Kultur mit Jugendlichen 
in Klassen der Sekundarstufe II gelten die Vorgaben für den nichtprofessionellen Be-
reich der Artikel 6e und 6f mit folgenden Ausnahmen: 

- es besteht keine Beschränkung der Gruppengrösse; 

- Sportaktivitäten in Innenräumen (Turnhalle) sind zulässig, wenn eine Gesichts-
maske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird; auf das Tra-
gen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden in grossen Räumlichkeiten, 
wenn zusätzliche Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten; 

- im Kulturbereich gilt - anders als für die obligatorische Schule - für die Sekun-
darstufe II das Verbot des gemeinsamen Singens. 

 

Artikel 6e:  

Absatz 1: Im Bereich des Sports sind nur noch Sportaktivitäten im Freien (mit Maske 
oder Abstand) und ohne Körperkontakt zulässig. Nicht erlaubt sind damit Sportarten 
mit Körperkontakt (z.B. Fussball, Hockey, Basketball und Kontaktsportarten wie 
Kampfsport und Paartanz; Einzeltrainings oder Techniktrainings ohne Körperkontakt 
sind erlaubt). Die Beschränkung der Gruppengrösse liegt bei 5 Personen (ausser im 
professionellen Bereich, vgl. Abs. 1 Bst. c und d). Speziell zu betrachten sind die sog. 
MUKI/VAKI-Kurse. Pro Erwachsenen-Kind-Paar muss eine Fläche von 15m2 zur Ver-
fügung stehen. Die Erwachsenen müssen dauernd eine Maske tragen. Überdies gilt 
die maximale Gruppengrösse von 5 Erwachsenen (inkl. Leiterin/Leiter).  

Die genannten Einschränkungen gelten nicht für den Schulsport (inkl. Sekundarstufe 
II) und ausserschulische Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren. Für letztere sind auch inner- und ausserschulische Lageraktivitäten im Sportbe-
reich zulässig; Wettkämpfe sind aber auch hier verboten. 

Im professionellen Bereich als auch für Kinder und Jugendliche ist ebenfalls die Nut-
zung der entsprechenden Sportanlagen zulässig.  

- Trainings und Wettkämpfe von Leistungssportlerinnen und -sportlern, die Ange-
hörige eines nationalen Kaders eines nationalen Sportverbands sind und als 
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Einzelpersonen, in Gruppen bis zu 15 Personen oder als beständige Wett-
kampfteams trainieren. Die Zugehörigkeit zu einem nationalen Kader legt der 
jeweilige Sportverband, der Mitglied von Swiss Olympic ist, fest. Soweit in ei-
nem Sportverband keine abschliessenden Kader definiert sind, sind mit Leis-
tungssportlerinnen und Leistungssportlern diejenigen Personen gemeint, die 
vom betreffenden nationalen Verband regelmässig für die Teilnahme an inter-
nationalen Wettkämpfen in ihrer Sportart und Kategorie selektioniert werden. 

- Trainings und Wettkampfspiele von Teams, die einer Liga mit überwiegend pro-
fessionellem Spielbetrieb angehören; Im Nachwuchsbereich ist von einem 
"überwiegend professionellen Spielbetrieb" dann auszugehen, wenn die Mehr-
zahl der Akteurinnen oder Akteure der betreffenden Teams über einen «Anstel-
lungsvertrag» verfügen, und zwar ungeachtet der Höhe der mit diesem Vertrag 
verbundenen Entschädigung. Damit findet diese Norm auch Anwendung auf "U-
Mannschaften" der einzelnen Verbände. An diesen liegt es in erster Linie, die 
betreffenden Ligen anhand der genannten Kriterien zu definieren.  

Wie alle öffentlichen Einrichtungen und Betriebe müssen auch Einrichtungen im Be-
reich des Sports ein Schutzkonzept (Art. 4) erarbeiten und umsetzen. Diesbezüglich 
gelten die Kapazitätsbeschränkungen nach Anhang Ziff. 3.1ter. Besonders beachtet 
werden muss in diesen Konzepten beispielsweise die Staffelung der einzelnen Perso-
nen oder Gruppen auf der Sportanlage (namentlich Garderoben), deren Zu- und Weg-
gang zu den Anlagen oder die Reinigung der Anlage zwischen einzelnen Gruppen. Die 
Betreiber der jeweiligen Anlage werden auch die erforderliche Aufsicht und Kontrolle 
bereitzustellen haben, welche für die Durchsetzung der Schutzkonzepte verantwortlich 
ist. Die Schutzkonzepte werden zudem Massnahmen vorsehen müssen, dass strikte 
Einschränkungen bis hin zu Verboten betreffend das Duschen gelten. 

Absatz 2: Veranstaltungen in Gruppen mit bis zu 5 Personen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a und b sind von der Pflicht zur Erarbeitung eines Schutzkonzepts nach Artikel 4 
ausgenommen. Darüber hinaus sind die Organisatoren (meist Vereine) für das Schutz-
konzept verantwortlich. 

 

Artikel 6f:  

Absatz 2: Im Bereich der Kultur sind Aktivitäten nur unter Einhaltung bestimmter Vor-
gaben zulässig. Im Rahmen dieser zulässigen Aktivitäten dürfen auch die hierfür not-
wendigen Einrichtungen und Betriebe genutzt werden. Zulässig sind folgende Aktivi-
täten:  

- im nichtprofessionellen Bereich gelten die gleichen Einschränkungen wie im 
Sport. Zulässig sind:  

o Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 16. Geburtstag. Analog 
der Regelung in den Bildungseinrichtungen sowie im Sportbereich (Art. 6e) 
sollen hier keine Einschränkungen gelten. Dies gilt etwa auch für den In-
strumentalunterricht von Kindern in Musikschulen. 

o Aktivitäten von Einzelpersonen ab 16 Jahren (z.B. Musizieren in Proberäu-
men); 

o Aktivitäten in Gruppen bis zu 5 Personen ab 16 Jahren, bei denen eine Ge-
sichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird. 
Diese Alternative ermöglicht etwa die Proben von Bands, auch mit Blasin-
strumenten: diese Aktivitäten können mit der Einhaltung eines zusätzlichen 
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Abstands in grossen Räumlichkeiten mit guter Lüftung durchgeführt wer-
den.   

- im professionellen Bereich: Proben und Auftritte (bspw. im Rahmen von Über-
tragungen oder Aufzeichnungen ohne Publikum; Auftritte vor Live-Publikum 
sind wegen des Veranstaltungsverbots unzulässig) von Künstlerinnen und 
Künstlern oder Ensembles.  

Als professionell gilt eine Tätigkeit dann, wenn sie zumindest teilweise zum Erwerbs-
einkommen beiträgt (und als solche auch in Steuererklärung deklariert wird, d.h. ge-
ringfügige und nicht deklarierte «Auf die Hand-Beträge» gelten nicht als solcher Er-
werb). Meist wird auch eine fachliche oder anderweitige Grundbildung die Basis bieten 
für die Tätigkeit. 

Wenn die professionelle Tätigkeit die Beteiligung von Laien, z.B. in Unterrichtskursen, 
einschliesst, müssen auch noch die Bestimmungen zum nicht-professionellen Bereich 
eingehalten werden. 

Absatz 3: Verschiedene wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass beim Singen 
ein erhöhtes Risiko einer Übertragung von Covid-19 besteht, da die Aerosolbildung 
erhöht ist, mehr Tröpfchen ausgestossen werden und diese eine grössere Reichweite 
haben. In verschiedenen Ländern wurde das Chorsingen als Ursache von grösseren 
Covid-19-Ausbrüchen identifiziert. Diese Einschätzung wird auch von der Science 
Task Force geteilt. Aktivitäten von Chören und mit Sängerinnen und Sängern werden 
deshalb wie folgt eingeschränkt:  

- Bst. a: Im nichtprofessionellen Bereich ist gemeinsames Singen ausserhalb des 
Familienkreises unzulässig, unabhängig davon, ob dies in Innenräumen oder im 
Freien stattfindet (Ziff. 1). Damit ist klargestellt, dass das gemeinsame Singen 
an einer religiösen oder anderen Veranstaltung (z.B. anlässlich von Silvester-
bräuchen) unzulässig ist. Aufgrund der Privilegierung von Unterrichtsaktivitäten 
in der obligatorischen Schule gilt das Sing- und Chorverbot nicht für die ent-
sprechenden Schulklassen (vgl. auch Art. 6d). Das Verbot betreffend die Durch-
führung von Proben und Auftritten von Laienchören oder mit (einzelnen oder 
mehreren) nicht-professionellen Sängerinnen und Sängern wird in Ziffer 2 fest-
gehalten. Namentlich an Festtagsfeiern zulässig wäre einzig der Auftritt einzel-
ner oder mehrerer professioneller Sängerinnen oder Sänger, nicht aber eines 
Chores, und nur unter speziellen Schutzvorkehren. 

- Bst. b: Im professionellen Bereich ist die Durchführung von Aufführungen von 
Chören verboten. Jedoch sind Proben von Berufschören und Aufführungen mit 
Sängerinnen und Sängern zulässig, wenn das Schutzkonzept spezifische 
Schutzmassnahmen vorsieht.  

Absatz 4: Veranstaltungen in Gruppen mit bis zu 5 Personen nach Absatz 2 Buchstabe 
a sind von der Pflicht zur Erarbeitung eines Schutzkonzepts nach Artikel 4 (Schutz-
konzept) ausgenommen. 

 

Artikel 7 

Das Verhältnismässigkeitsgebot gebietet es, eine Einzelfallbetrachtung durch die 
Vollzugsbehörden für bestimmte Situationen zu ermöglichen. Daher kann die zustän-
dige kantonale Behörde Ausnahmen von den Verboten bzw. Geboten nach den Arti-
keln 4 Absätze 2–4 sowie 6– 6f bewilligen, wenn überwiegende öffentliche Interes-
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sen dies gebieten (Bst. a). Es kann dabei z.B. um für den Kanton wesentliche Veran-
staltungen gehen, z.B. Landsgemeinden, aber auch die Festlichkeiten im Rahmen 
des Nationalfeiertags. Auch weitere Konstellationen im kulturell-traditionellen Bereich 
sind denkbar. Das Erfordernis des überwiegenden öffentlichen Interesses wird es in 
aller Regel nicht zulassen, dass private Veranstaltungen mit Erleichterungen stattfin-
den können. Mit Blick auf die bereits bestehenden Lockerungen und Durchführungs-
möglichkeiten nach dieser Verordnung einerseits und die Verantwortlichkeit der Kan-
tone bezüglich der Durchführbarkeit etwa eines Contact Tracings andererseits ist von 
einer geringen Anzahl von Ausnahmebewilligungen auszugehen.  

Bst. abis enthält als weitere Voraussetzung einen Verweis auf die relevanten Indikato-
ren bezüglich der epidemiologischen Lage.  

Zusätzlich muss vom Veranstalter oder Betreiber ein Schutzkonzept vorgelegt wer-
den, das die spezifischen Massnahmen umfasst, um Ansteckungen zu verhindern 
und Übertragungsketten zu unterbrechen (Bst. b). Dazu gehört beispielsweise, dass 
die räumlichen Verhältnisse berücksichtigt werden müssen: Sofern möglich soll in 
grössere Räume ausgewichen werden, um mehr Raum für die Anwesenden zur Ver-
fügung zu stellen. Auch die geeignete Lenkung von Personenströmen kann das 
Übertragungsrisiko einschränken. Zu berücksichtigen ist auch, ob z.B. die Veranstal-
tung in einem offenen oder geschlossenen Raum stattfindet. Schliesslich sind die Ak-
tivitäten der anwesenden Personen (nahe Kontakte, Einhaltung der Distanzregeln bei 
konkreter Aktivität) zu berücksichtigen.  

 

Artikel 8 

Während die Anordnung von gesundheitspolizeilichen Massnahmen mit kollektiver 
Wirkung in Einzelfällen ohnehin in der Verantwortung der Kantone liegen (z.B. die 
Schliessung einer Schule, eines Hotels oder einer anderen Einrichtung), muss es 
den Kantonen in Übereinstimmung mit deren Verantwortlichkeit in der besonderen 
Lage auch möglich sein, über einzelne Einrichtungen und Veranstaltungen hinausge-
hende, aber lokal oder regional zu begrenzende Massnahmen nach Artikel 40 EpG 
anzuordnen. Dies kann die Verfügung von Vorschriften zum Betrieb von Einrichtun-
gen, ein Verbot bzw. die Einschränkung des Betretens oder Verlassens bestimmter 
Gebäude oder Gebiete oder der Durchführung bestimmter Aktivitäten umfassen, 
aber auch die Anordnung von Verhaltensregeln gegenüber der Bevölkerung bzw. Pri-
vatpersonen. Mit Blick auf die Geeignetheit der Massnahmen sind zudem das Mobili-
tätsverhalten der Bevölkerung, die Vernetzung der wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
die Auswirkungen auf angrenzende Regionen und gegebenenfalls Kantone und die 
Versorgungslage zu bedenken. Absatz 1 klärt, bei welchen Voraussetzungen ein 
Handeln der Kantone geboten ist bzw. in welchen Konstellationen kantonale Mass-
nahmen zusätzlich zu den in der vorliegenden Verordnung festgehaltenen Basismas-
snahmen des Bundes getroffen werden müssen. Die angeführte Liste an Indikatoren 
ist nicht abschliessend, es können und sollen weitere Aspekte einbezogen werden 
(z.B. lokale Ausbrüche und regionale bzw. interkantonale Zusammenhänge; ein 
wichtiger Aspekt ist zudem das jeweilige Niveau der Fallzahlen bzw. Werte oder die 
beobachtete oder zu erwartende Dynamik der Entwicklung). 

Der Hinweis in Absatz 2 verdeutlicht in deklaratorischer Weise, dass auch bei der 
Pandemiebekämpfung die angemessene Ausübung von zentralen Grundrechten ge-
währleistet sein muss. 
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Zum Zwecke der Koordination und Absprache muss der Kanton vorgängig das BAG 
anhören und es dann über die getroffene Massnahme informieren. Damit wird es 
dem BAG möglich, seine Koordinationspflicht gemäss Artikel 77 Absatz 2 EpG wahr-
zunehmen (Abs. 3). 

 

Artikel 9 

Dieser Artikel verschafft den grundsätzlich für den Vollzug zuständigen kantonalen 
Stellen (vgl. Art. 2) die notwendigen Kompetenzen, damit sie die Einhaltung der Mas-
snahmen nach den Artikeln 4–6 überprüfen können. Absatz 1 hält fest, dass Betrei-
ber und Organisatoren ihr Schutzkonzept auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorweisen müssen (Bst. a) und dass sie den Behörden Zutritt zu den Einrichtungen, 
Betrieben und Veranstaltungen gewähren müssen (Bst. b).  

Absatz 1bis: Aufgrund der Wichtigkeit der Einhaltung von Schutzkonzepten bei der 
Bekämpfung der Epidemie wird ausdrücklich festgeschrieben, dass die zuständigen 
kantonalen Behörden regelmässige Kontrollen vorzunehmen haben (vgl. auch die 
diesbezügliche Weisung des BAG vom Juli 2020). Hier stehen aktuell gerade die 
Schutzkonzepte von Wintersportorten und Skigebieten im Vordergrund. 

Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips hält Absatz 2 fest, dass 
die zuständigen Behörden die geeigneten Massnahmen treffen müssen, wenn kein 
ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder das vorliegende Schutzkonzept nicht um-
gesetzt wird. Es kann beispielsweise eine Mahnung bzw. Verwarnung ausgespro-
chen werden, oder eine Frist angesetzt werden zur Korrektur festgestellter Abwei-
chungen von den Vorgaben. An letzter Stelle ist aber auch eine sofortige behördliche 
Schliessung eines Betriebs möglich. Soweit es sich um Unternehmen und Betriebe 
handelt, die den Gesundheitsschutz im Sinne von Artikel 6 Arbeitsgesetz umsetzen 
müssen, sind die kantonalen Arbeitsinspektionen für Kontrollen und eine allfällige 
Schliessung zuständig. Für sämtliche anderen Einrichtungen sind die Zuständigkei-
ten durch die Kantone festzulegen (Gewerbepolizei, Kantonsarztamt etc.). Die vor-
gängige Einreichung des Schutzkonzepts beim BAG oder bei der zuständigen kanto-
nalen Behörde ist nicht erforderlich. 

Absatz 3: Die Pflichten der Wintersportorte als auch das Instrumentarium der kanto-
nalen Behörden gegenüber diesen Gemeinden sind, mit Ausnahme der Schlies-
sungsmöglichkeit, die gleichen wie diejenigen bei Betreibern und Organisatoren. 

 

2.4 Massnahmen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (4. 
Abschnitt) 

Artikel 10 

Gemäss Absatz 1 muss der Arbeitgeber gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand ein-
halten können. Diese Vorgabe konkretisiert die Pflicht des Arbeitgebers, zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alle notwendigen und an-
gemessenen Massnahmen zu treffen (Art. 6 Arbeitsgesetz vom 13. März 1964, ArG, 
SR 822.11).  

Gemäss Absatz 1bis besteht zum Schutz von Arbeitnehmenden in Innenräumen über-
all dort eine Maskenpflicht, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält. 
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Dies gilt auch für Fahrzeuge. Ein grosser Abstand zwischen Arbeitsplätzen im glei-
chen Raum genügt nicht. 

Keine Maskenpflicht besteht in folgenden Situationen: 

- bei Tätigkeiten, bei denen aus Sicherheitsgründen oder aufgrund der Art der 
Tätigkeit keine Maske getragen werden kann;  

- für Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, ins-
besondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können. 

Die Verschärfung der Maskenpflicht im Arbeitsbereich hat Auswirkungen auf Ver-
sammlungen der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler 
Ebene sowie die Sitzungen der Exekutive (inkl. Bundesrat). Sofern an diesen Ver-
sammlungen sowie Sitzungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anwesend sind 
(z.B. Übersetzer, Sekretariat, Verwaltung), gilt eine Maskenpflicht für alle anwesen-
den Personen. Für Rednerinnen und Redner gilt wie schon bisher eine Ausnahme. 
Gleiches gilt für Sitzungen von Magistratspersonen. 

Absatz 2: Der Arbeitgeber muss weitere Massnahmen gemäss dem STOP-Prinzip 
(Substitution, technische Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche 
Schutzausrüstung) treffen, namentlich die physische Trennung, getrennte Teams o-
der das Tragen von Gesichtsmasken in Aussenbereichen. Das STOP-Prinzip bein-
haltet: 

 Substitution: Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kontakt kommen kann, wer-
den durch andere Tätigkeiten ersetzt. 

 Technische und organisatorische Massnahmen: Mittels technischer und orga-
nisatorischer Massnahmen werden Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kon-
takt kommen kann, in anderer Form ausgeführt (z.B. Kundenkontakt via elekt-
ronischen Mitteln statt direkt), oder es werden spezielle Schutzmassnahmen 
getroffen (Desinfektionsmittel etc.).  

 Persönliche Schutzausrüstung: Insbesondere in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens, in denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Umgang 
mit Schutzausrüstung geübt sind, kann auf diese Massnahme zurückgegriffen 
werden. 

Die Erhebung von Kontaktdaten nach Artikel 5 dient nicht dem Schutz von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, weshalb sie im Arbeitsbereich nicht als zulässige Mas-
snahme genannt werden kann. Zulässig ist hingegen – entsprechend dem STOP-
Prinzip und wie in Absatz 2 festgehalten – die Bildung von getrennten, beständigen 
Teams. Die zielführende Einsetzung dieser Massnahme in geeigneten Situationen 
führt zu einem mit Artikel 5 vergleichbaren Resultat.  

Gemäss Absatz 3 besteht unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips eine 
Verpflichtung des Arbeitgebers im Bereich der Anordnung der Erfüllung der Arbeits-
pflicht von zu Hause aus (Home Office). Soweit es aufgrund der Art der Aktivität 
möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist, müssen die Arbeitgeber 
die geeigneten organisatorischen und technischen Massnahmen treffen, um Home 
Office zu ermöglichen. Diese Massnahmen, z.B. in den Bereichen IT-Hardware und -
Software (inkl. Datenzugriff und Datensicherheit) sind dann zu realisieren, wenn dies 
mit verhältnismässigem Aufwand möglich ist und die grundlegenden infrastrukturel-
len und räumlichen Bedingungen zu Hause gegeben sind. Wird gestützt auf die vor-
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liegende Bestimmung Home Office angeordnet, schuldet der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmenden aber keine Auslagenentschädigung (Stromkosten, Beiträge an Mietkos-
ten o.ä.), zumal es sich nur um eine vorübergehende Anordnung handelt. 

Absatz 4 hält fest, dass für den Schutz besonders gefährdeter Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zudem Artikel 27a der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 
gilt. 

 

Artikel 11 

Dieser Artikel verschafft den für den Vollzug zuständigen Behörden (gemäss Abs. 1 
Vollzugsbehörden des ArG sowie des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die 
Unfallversicherung, SR 832.20) die notwendigen Kompetenzen, damit sie die Einhal-
tung der Massnahmen nach den Artikel 10 überprüfen können. Sie können jederzeit 
Kontrollen durchführen (Abs. 2), und die Arbeitgeber müssen ihnen Zutritt zu den 
Räumlichkeiten und Örtlichkeiten gewähren (Abs. 3). 

 

2.5 Meldepflicht der Kantone betreffend die Kapazitäten in der Gesundheitsver-
sorgung (5. Abschnitt) 

Artikel 12 

Zusätzlich soll in der Verordnung eine Meldepflicht im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung eingeführt werden. Die Kantone sollen namentlich verpflichtet werden, dem 
Koordinierten Sanitätsdienst laufend die Gesamtzahl und Auslastung der Bettenka-
pazitäten, insbesondere der Spitalbetten, die für COVID-19 designiert sind sowie die 
Spitalbetten der Intensivpflege zu melden. Auch die Anzahl der im betreffenden Zeit-
punkt behandelten Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung ist zu 
melden. Mit der Bestimmung soll der Informationsfluss von den Kantonen zum Bund 
vereinheitlicht und präzisiert werden. Diese Informationen sind für die Beurteilung der 
Lage sowie für die Umsetzung von Massnahmen von zentraler Bedeutung.  

 

2.6 Strafbestimmung (6. Abschnitt) 

Einzelne für Veranstaltungen und Betriebe geltenden Verbote werden strafrechtlich 
abgesichert. Nach dieser Bestimmung wird bestraft, wer: 

 als Betreiber oder Organisator vorsätzlich die Verpflichtungen nach Artikel 4 Ab-
sätze 1 (Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts) und 2 
(Vorgaben für das Schutzkonzept), Artikel 5a (Besondere Bestimmungen für 
Restaurations- und Barbetriebe sowie für Clubbetriebe, Diskotheken und Tanz-
lokale), 5d Absatz 1 (Schliessung öffentlich zugänglicher Einrichtungen und Be-
trieben in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport), Artikel 5e 
(Schliessung bestimmter Einkaufsläden), 5f (Öffnungszeiten öffentlich zugängli-
cher Betrieben, die Dienstleistungen anbieten), Artikel 6d (Besondere Bestim-
mungen für Bildungseinrichtungen), Artikel 6e (Besondere Bestimmungen für 
den Sportbereich) sowie Artikel 6f (Besondere Bestimmungen für den Kulturbe-
reich) nicht einhält (Bst. a); 

 ein Skigebiet ohne die erforderliche Bewilligung oder abweichend vom bewillig-
ten Schutzkonzept betreibt (Bst. abis) 

 eine nach Artikel 6 Absatz 1 verbotene Veranstaltung durchführt (Bst. b); 
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 eine nach Artikel 6 Absatz 3 verbotene Messe oder einen nach dieser Bestim-
mung verbotenen Markt durchführt (Bst. c). 

Auf eine spezifische Strafbestimmung bezüglich Verhaltensweisen von Privatperso-
nen, die sich nicht an die Regeln dieser Verordnung halten, wird zwar angesichts der 
im Zentrum stehenden Eigenverantwortung und mit Blick auf das Verhältnismässig-
keitsprinzip verzichtet. Anwendbar bleibt damit der Straftatbestand auf Gesetzes-
stufe, konkret Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe j (Wiederhandlungen gegen Massnah-
men der Bevölkerung). Diese Bestimmung stellt aber eine ausreichende Rechts-
grundlage dar für Verstösse gegen Art. 3b und Art. 3c der Covid-19-Verordnung be-
sondere Lage, auch wenn Art. 6 Abs. 2 des EpG in Art. 83 Abs. 1 Bst. j des EpG 
nicht erwähnt wird. Das EpG ermöglicht es in der besonderen Lage sowohl dem Bun-
desrat (Art. 6 Abs. 2) als auch den Kantonen (Art. 40), Massnahmen gegenüber der 
Bevölkerung zu erlassen, was zwar in Art. 83 Abs. 1 Bst. j EpG (aufgrund des alleini-
gen Verweises auf Art. 40) nicht präzise abgebildet ist; mit der Verwendung der Ter-
minologie "Massnahmen gegenüber der Bevölkerung" wird jedoch klar, dass die 
Strafandrohung auch durch den Bundesrat gestützt auf Art. 6 Abs. 2 Bst. b EpG ver-
ordnete Massnahmen einschliesst und entsprechende Widerhandlungen sanktioniert 
werden können.  

Ordnungsbussen können angesichts der fehlenden Erwähnung des EpG im Ord-
nungsbussengesetz keine erteilt werden, es gelangt vielmehr das Strafverfahren der 
Strafprozessordnung zur Anwendung.  

 

Art. 14a 

Absatz 1: Einige Skigebiete haben den Betrieb bereits vor Inkrafttreten der Regelung 
von Skigebieten aufgenommen, weitere Betreiber planen eine Öffnung noch vor 
Weihnachten. Damit angesichts der Einführung der Bewilligungspflicht eine geord-
nete Weiterführung des Betriebs möglich ist, können Skigebiete, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der vorliegenden Änderung (9. Dezember 2020) den Betrieb für die 
Gäste bereits aufgenommen haben, diesen weiterführen; auch eine Betriebsauf-
nahme vor dem 22. Dezember 2020 soll ohne bereits vorgängig vorliegende Bewilli-
gung möglich sein. Für beide Konstellationen gilt hierzu jedoch, dass der zuständi-
gen kantonalen Behörde vor dem 11. Dezember 2020 ein Schutzkonzept eingereicht 
werden muss. Dieser Eingabetermin führt zusammen mit der 10-tägigen Behand-
lungsfrist, die der kantonalen Behörde zur Verfügung steht (vgl. Abs. 3), dazu, dass 
die Bewilligungsentscheide vor Weihnachten (d.h. am 22. Dezember) vorliegen. Die 
Zulässigkeit der Weiterführung wie auch die Neuaufnahme des Betriebs hängt somit, 
bis der Bewilligungsentscheid vorliegt, von der Gesuchseingabe ab. Gleichzeitig be-
steht jedoch die Pflicht zur raschen Adaptierung des Schutzkonzeptes entsprechend 
den Vorgaben von Artikel 5c Absatz 4, die mit der Verabschiedung durch den Bun-
desrat am 4. Dezember öffentlich bekannt sind. 

Absatz 2: Wird das Schutzkonzept im Rahmen eines Bewilligungsgesuchs nicht bis 
zum 11. Dezember bei der zuständigen kantonalen Behörde eingereicht, muss der 
Betrieb eingestellt werden.  

Absatz 3: Die zuständige kantonale Bewilligungsbehörde wiederum muss die Gesu-
che innert 10 Tagen beurteilt haben, so dass mit Beginn der Hochsaison über die 
Festtage (d.h. ab dem 22. Dezember 2020) nur noch bewilligte Skigebiete in Betrieb 
sein dürfen. 
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Absatz 4: Die neu geforderten Schutzkonzepte für Gemeinden nach Artikel 5b müs-
sen ab dem 18. Dezember 2020 und somit vor Beginn der Hochsaison über die Fest-
tage bereitstehen und umgesetzt werden. 
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Anhang / Vorgaben für Schutzkonzepte 
 
 
1 Allgemeines 
 
Ziffer 1.1 

Als Grundsatz wird zunächst festgehalten, dass ein erhöhtes Ansteckungsrisiko be-
steht, wenn der Abstand von 1,5 Metern während mehr als 15 Minuten nicht einge-
halten werden kann (vgl. Ziff. 3.1 und 4.1). Dieser Grundsatz kennt – wie alle 
Grundsätze – seine Ausnahmen und gilt entsprechend nur in Situationen, in denen 
keinen anderen Schutzmassnahmen (insb. Gesichtsmasken oder Abschrankungen) 
ergriffen werden. Auch ist das Ansteckungsrisiko nicht überall gleich gross, beispiels-
weise ist es bei gleicher Distanz und gleicher Dauer in einem geschlossenen Raum 
grösser als unter freiem Himmel, und in schlecht belüfteten Räumen grösser als in 
gut durchlüfteten Räumen. Gleichwohl soll dieser Grundsatz im Sinne eines Aus-
gangspunkts für alle folgenden Vorgaben für Schutzkonzepte hier festgehalten wer-
den. 
 
Ziffer 1.2 

Das Schutzkonzept bildet das zentrale Instrument zur Bekämpfung des Coronavirus 
in Betrieben und bei Veranstaltungen mit Publikumsaufkommen. Es ist deshalb von 
zentraler Bedeutung, dass seitens der Betreiber und Organisatoren folgendes beach-
tet wird: 

 Die Wahl, welche Massnahmen aus dem in dieser Verordnung vorgegebenen 
Massnahmenset angewendet werden soll, muss stets mit Blick auf einen wir-
kungsvollen Schutz der anwesenden Personen im einzelnen Betrieb und an der 
betreffenden Veranstaltung erfolgen; die Einhaltung der Abstandsregel und die 
Umsetzung von Schutzmassnahmen (Gesichtsmasken, Zugangsbeschränkung) 
bleiben damit die Mittel erster Wahl, soweit keine Gründe dagegensprechen 
(vgl. Art. 4 Abs. 2 Bst. a, b und c). 

 Die Umsetzbarkeit der getroffenen Massnahmen im konkreten Betrieb und an 
der Veranstaltung ist bei der Wahl mitzubedenken. 

 Der zu gewährleistende Schutz erstreckt sich sowohl auf das Publikum (Gäste, 
Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer) als auch 
auf die im Betrieb tätigen Personen (namentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer). 

 Es sind jeweils für die einzelnen Bereiche oder Personengruppen adäquate 
Massnahmen vorzusehen: auch bei der Erhebung von Kontaktdaten ist im 
Sinne des Vorsorgeprinzips z.B. darauf zu achten, dass die betreffenden Perso-
nengruppen mit engeren Kontakten möglichst klein gehalten bzw. eingegrenzt 
werden und sich nicht vermischen, dass in Gang- und Sanitärbereichen die Ab-
standsregeln umgesetzt werden. 

Der Organisator hat seinen Veranstaltungsperimeter bzw. -raum im Schutzkonzept 
zu definieren. Dieser umfasst einerseits sämtliche Bereiche mit Zugangsbeschrän-
kungen.  

Die Verantwortung für die Ausgestaltung und die Umsetzung des Schutzkonzepts 
liegt beim Betreiber und Organisator. 
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Ziffer 1.3 

Die Angabe der Gründe (Art der Aktivität, örtliche Gegebenheiten) muss erlauben, 
dass die Anordnung der Erhebung von Kontaktdaten für die kantonalen Vollzugsbe-
hörden plausibel ist. Detaillierte wirtschaftliche Angaben bzw. detaillierte Kostenüber-
legungen sind in der Regel nicht notwendig. 
 
Ziffer 1.4 

Die zielführende Information des Publikums ist eine zentrale Voraussetzung, damit 
die Umsetzung der Massnahmen gewährleistet werden kann. Über die Art und Weise 
der Information entscheidet der Betreiber oder Organisator. Hilfreich ist in jedem Fall 
die Verwendung der vom BAG bereitgestellten Informationsmaterialien. 
 
 
2 Hygiene  
 
Die angeführten Hygienemassnahmen, namentlich die Platzierung der Möglichkeiten 
zur Händereinigung, die Periodizität der Reinigung der Kontaktflächen etc. sind auf 
den konkreten Betrieb bzw. die konkrete Veranstaltung abzustimmen. 
 
 
3 Abstand  
 
Ziffern 3.1 und 3.3 

Der einzuhaltende Mindestabstand beträgt 1,5 Meter (Ziff. 3.1). Dieser gilt als "erfor-
derlicher Abstand" im Sinne dieser Verordnung bzw. des Anhangs, somit insbeson-
dere auch für den Abstand, der im Gastronomiebereich (Betriebskantinen, Hotelres-
taurants ) zwischen den an den einzelnen Tischen sitzenden Gästegruppen einzuhal-
ten ist (vgl. Ziff. 3.3). 
 
Ziff. 3.1bis 

Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Ein-
richtungen und Betrieben sowie bei Veranstaltungen wird wie folgt beschränkt: 

- In Einkaufsläden mit einer Verkaufsfläche bis 40 Quadratmeter dürfen höchs-
tens 3 Kundinnen oder Kunden anwesend sein. 

- Für Einkaufsläden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 40 Quadratmetern, die 
mindestens zwei Drittel ihres Umsatzes mit dem Verkauf von Lebensmitteln ma-
chen, gilt Folgendes:  

o 10 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde,  

o zulässig sind aber mindestens 5 Kundinnen oder Kunden. 

- Für Einkaufsläden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 40 Quadratmetern, die 
weniger als zwei Drittel ihres Umsatzes mit Lebensmitteln machen, gilt Folgen-
des:  

o für Läden zwischen 41 und 500 Quadratmetern Verkaufsfläche:  

i. 10 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde,  

ii. zulässig sind aber mindestens 5 Kundinnen oder Kunden,  
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o für Läden zwischen 501 und 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche:  

i. 15 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde.  

ii. zulässig sind aber mindestens 50 Kundinnen oder Kunden, 

o für Läden ab 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche:  

i. 20 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde,  

ii. zulässig sind aber mindestens 100 Kundinnen oder Kunden. 

Unter Verkaufsfläche ist die Bruttofläche zu verstehen, die den Kundinnen und Kun-
den frei zugänglich ist (d.h. inkl. Verkaufsregale und –gestelle). 

- In anderen Einrichtungen und Betrieben als Einkaufsläden müssen bei mehre-
ren anwesenden Personen für jede dieser Personen mindestens 10 Quadrat-
meter Fläche zur Verfügung stehen. Für kleine Betriebe mit bis zu 30 Quadrat-
metern Fläche gelten mindestens 4 Quadratmeter pro Person.  

- bei in Reihen oder in ähnlicher Weise angeordneten Sitzplätzen, namentlich in 
Kirchen, darf nur jeder zweite Sitz oder dürfen nur Sitzplätze mit einem gleich-
wertigen Abstand besetzt werden; ausgenommen ist die Besetzung durch Fa-
milien oder andere Personen, bei denen die Einhaltung des erforderlichen Ab-
stands unzweckmässig ist. 

 

Ziff. 3.1ter 

Für Aktivitäten in Sport und Kultur nach Artikel 6d Absatz 3 Buchstabe b und 6f Absatz 
2 Buchstabe a Ziffer 3 gilt Folgendes: 

- Die Platzverhältnisse müssen so bemessen sein, dass pro Person mindestens 
15 Quadratmeter Fläche zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung steht o-
der wirksame Abschrankungen zwischen den einzelnen Personen angebracht 
werden. Handelt es sich um eine Aktivität, die mit keiner erheblichen körperli-
chen Anstrengung verbunden ist und bei der der zugewiesene Platz nicht ver-
lassen wird, dann müssen pro Person mindestens 4 Quadratmeter Fläche zur 
ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung stehen. Diese Mindestfläche gilt es 
aber im Sinne des Vorsorgeprinzips dann zu vergrössern, wenn eine wesentli-
che körperliche Anstrengung nicht ausgeschlossen werden kann. 

- Die Räumlichkeit muss über eine wirksame Lüftung verfügen. 

 
Ziffer 3.2 

Gemäss Ziffer 3.2 besteht im Sitzplatzbereich von Betrieben und an Veranstaltungen 
(bspw. Kirchen, erforderliche Präsenzveranstaltungen in Bildungseinrichtungen) eine 
Erleichterung: angesichts der oftmals vorhandenen und teilweise verankerten Sitzrei-
henanordnung sind die Plätze so anzuordnen oder zu belegen, dass mindestens ein 
Platz freigehalten oder zwischen den Sitzplätzen ein gleichwertiger Abstand einge-
halten wird. Damit wird in aller Regel nicht der erforderliche Abstand von 1,5 Metern 
(nach Ziffer 3.1) erreicht, was aus Praktikabilitätsgründen in Kauf genommen wird. 
Als gleichwertiger Abstand gilt die Distanz, die durch den Wegfall eines im betreffen-
den Betrieb üblichen Sitzes oder Stuhls in einer Stuhlreihe entsteht. 
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Ziffer 3.4 

In Bereichen, in denen sich die Personen bewegen bzw. durchgehen (Kundenberei-
che in Läden, im Freien stattfindenden Märkten, in Sanitärbereichen), sind die Perso-
nen durch geeignete Lenkungsmassnahmen (wie Markierungen, Bänder) so zu len-
ken, dass der erforderliche Abstand zwischen den Personen eingehalten werden 
kann (Ziff. 3.4). 
 
Ziffer 3.5 

Von den Vorgaben zum Abstand ausgenommen (Ziff. 3.5) sind Gruppen von Perso-
nen, bei denen die Einhaltung des Abstands unzweckmässig ist, namentlich bei Kin-
dern im Kleinkind- oder Schulalter, bei Familien, bei Paaren oder Personen, die im 
selben Haushalt leben. 
 
 
4 Erhebung von Kontaktdaten  
 
Ziffer 4.1 

Die Mindestdauer bezweckt, dass lediglich sehr kurze oder punktuelle Annäherungen 
(z.B. beim Regal in Einkaufsläden, beim Zusammentreffen in Gängen) nicht massge-
bendes Kriterium dafür sind, dass in der Konsequenz Kontaktdaten erhoben werden 
müssen.  
 
Ziffer 4.2 

Die Informationspflicht ist eine wesentliche Voraussetzung in mehrfacher Hinsicht: 

 In gesundheitlicher Hinsicht: Die Personen müssen informiert darüber sein, 
dass beim Besuch der Einrichtung oder bei der Teilnahme an der Veranstaltung 
ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht; sie sind damit bei einem Besuch oder ei-
ner Teilnahme bereit, dieses in Kauf zu nehmen. 

 Mit Bezug auf mögliche Folgen: Kommt es im Betrieb oder an der Veranstaltung 
zu einem Infektionsfall, wird die zuständige kantonale Behörde klären müssen, 
ob eine Quarantäne anzuordnen ist, die bekanntlich mit sehr grossen Ein-
schränkungen verbunden sind. 

 In datenschutzrechtlicher Hinsicht: Die Personen müssen über die Erhebung 
und – im Infektionsfall – weitere Bearbeitung ihrer Personendaten informiert 
werden; ohne diese Datenerhebung wird der Besuch bzw. die Teilnahme nicht 
möglich sein. 

 
Ziffer 4.3 

Kontaktdaten müssen nicht separat erhoben werden, wenn über bestehende Daten-
bestände auf sie zugegriffen werden kann: denkbar sind Mitgliederdateien von Verei-
nen oder Clubs oder Adresslisten in Bildungseinrichtungen, daneben auch Reservati-
onssysteme. Ansonsten sind Kontaktformulare zu verwenden. Bei bestehenden Da-
ten ist darauf zu achten, dass diese auch wirklich sämtliche erforderlichen Angaben 
enthalten. 
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Ziffern 4.4, 4.4bis und 4.5 

Die Festlegung der zu erhebenden Kontaktdaten zielt ab auf (Ziff. 4.4): 

 die Ermöglichung der Kontaktaufnahme durch die kantonalen Behörden im In-
fektionsfall: Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer. Die Angabe der 
Wohnadresse ist nicht erforderlich; die Angabe des Wohnorts hingegen schon, 
um zu klären, welcher Kanton dafür zuständig ist, um mit der betroffenen Per-
son Kontakt aufzunehmen. 

 die Eingrenzung der zu kontaktierenden Personen: Sitzplatz- oder Tischnum-
mer in Sitzplatzbereichen. 

Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass die angegebenen Kontaktdaten teil-
weise nicht korrekt waren und so nicht für ein rasches und wirkungsvolles Contact 
Tracing durch die Kantone nutzbar waren. Die Richtigkeit der Kontaktdaten ist so-
wohl für Veranstaltungen bzw. bei Betrieben, bei denen Kontaktdaten erhoben wer-
den, wichtig. Wie in einigen Kantonen bereits vorgegeben, sollen die Betreiber oder 
Organisatoren durch geeignete Massnahmen sicherstellen, dass korrekte Kontaktda-
ten angegeben werden (Ziff. 4.4bis). 

Es genügt zudem die Datenerhebung einer Person bei Familien oder anderen Grup-
pen mit untereinander bekannten Personen bzw. Gruppen in Restaurationsbetrieben 
(Ziff. 4.5). 

 
Ziffer 4.6 

Der Betreiber oder Organisator ist verantwortlich, dass die Vertraulichkeit der Kon-
taktdaten bei der Erhebung gewährleistet ist; beispielsweise genügt das Auflegen ei-
ner Liste im Eingangsbereich, in die sich die Gäste eintragen und die zugleich für alle 
Gäste einsehbar ist, dieser Anforderung nicht. Zudem muss die Datensicherheit na-
mentlich bei der Aufbewahrung der Daten gewährleistet werden, so etwa durch die 
Aufbewahrung in abgeschlossenen Behältnissen oder entsprechende IT-Vorkehrun-
gen.  
 


